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burgfrühschoppen auf burg nanstein

sonntag 12. Juli
burgfrühschoppen auf burg nanstein mit den Kunigesbachern

Den nächste Höhepunkt der „kleinen Burgmu-
sik 2020“ erleben Sie auf Burg Nanstein am 
Sonntag den 12. Juli.
Den alten Namen des heutigen Kindsbachs, 
der Perle der Westpfalz macht sich eine kleine 
Besetzung der Kolpingkapelle Kindsbach 
zunutze und nennen sich die Kunigesbacher.
Die Tradition der volkstümlichen Blasmusik, 
Polka, Walzer und Märsche haben sich die Musi-
ker auf die Fahnen geschrieben und spielen 
auf; am Sonntag den 12. Juli ab 11.00 Uhr im 
Innenhof der Burg Nanstein.
Die zu einem zünftigen Frühschoppen gehö-
renden Weißwürste und Brezeln, Fleisch-
käsebrötchen und Weißbier servieren die 
Heimatfreunde Landstuhl. 

Einlass in die Burg ist ab 10.00 Uhr möglich, der Eintritt ist frei, die Plätze sind limitiert, können allerdings 
über die Burgspiele Facebookseite gerne vorreserviert werden.
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Notrufe
Polizei .........................................................................110 + 9 22 90
Feuerwehr .................................................................................... 112
Krankentransport .................................................................19222

Ärztliche  
Bereitschaftspraxis

für die Ortsgemeinden Krickenbach, 
Schopp, Stelzenberg und Trippstadt:

Ärztliche Bereitschaftspraxis Kaiserslautern Westpfalz-Kli-
nikum Standort I, Hellmut-Hartet-Straße 1, 67655 Kaisers-
lautern, Tel: 116117 (kostenfrei, ohne Vorwahl aus dem 
Festnetz, aus dem Handynetz mit der Vorwahl 0631)
Öffnungszeiten
Montag 19 Uhr bis Dienstag 7 Uhr
Dienstag 19 Uhr bis Mittwoch 7 Uhr
Mittwoch 14 Uhr bis Donnerstag 7 Uhr
Donnerstag 19 Uhr bis Freitag 7 Uhr
Freitag 16 Uhr bis Montag 7 Uhr
Feier- und Brückentag: Vorabend, 18:00 Uhr, bis Folge-
werktag, 07:00 Uhr

Ärztliche Bereitschafts-
praxis für die übrigen 
Ortsgemeinden

Ärztliche Bereitschaftspraxis Landstuhl
Nardini Klinikum St. Johannis Landstuhl, Nardinistraße 30, 
66849 Landstuhl, Tel: 116117 (kostenfrei, ohne Vorwahl 
aus dem Festnetz, aus dem Handynetz mit der Vorwahl 
06371)
Öffnungszeiten
Mittwoch 14 Uhr bis 23 Uhr
Samstag 9 Uhr bis 23 Uhr
Sonntag 9 Uhr bis 23 Uhr
Feier- und Brückentag 9 Uhr bis 23 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
der Bezirkszahnärztekammer Pfalz
www.zahnnotfall-pfalz.de

Über die oben stehende Internetseite gelangen Sie zum 
Notfalldienst der Zahnärzte der Pfalz. Der Dienst steht 
Ihnen an Wochenenden (Samstag/Sonntag) und an Feier-
tagen zur Verfügung.

Bereitschaftsdienst der Augenärzte 
Kusel/Landstuhl/Kaiserslautern

Der augenärztliche Bereitschaftsdienst Kusel/Landstuhl 
ist mit dem Notdienst Kaiserslautern zusammengeschlos-
sen. Zu erfragen: Tel. 0631/ 89290929.

Apothekennotdienst
Unter der folgenden Service-Telefonnummer werden 
Ihnen die diensthabenden Apotheken in Ihrem Post-
leitzahlenbereich genannt! (Im Internet www.lak-rlp.
de), aus dem deutschen Festnetz (0,14 €/Min.) und aus 
dem Mobilfunknetz (max. 0,42 €/Min.): 0180 5 258825 
+ Postleitzahl des Standortes.
(zum Beispiel bei einem Standort in Hauptstuhl 0180-5-
258825-66851 od. bei einem Standort in Kindsbach 0180-
5-258825-66862)
Abfrage der Bereitschaftsdienst-Apotheke im Inter-
net: www.lak-rlp.de
Mit der Option „Kalender“ können dort auch für jeden 
beliebigen Ort die Bereitschaftsdienstapotheken der 
kommenden 14 Tage angezeigt und ausgedruckt wer-
den. Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz weist 
jedoch darauf hin, dass nur für den Tag des Ausdruckes 
eine absolute Aktualität gewährleistet werden kann.

Tierärztlicher Notfalldienst
für Kleintiere der Tierarztpraxen in Landstuhl und 

Ramstein
Der Notdienst der Tierärzte ist beim jeweiligen Haustier-
arzt zu erfragen.

Weitere  
Bereitschaftsdienste

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG Energie-
versorgung
Strom für die Verbandsgemeinde Landstuhl:
Netzteam Hauptstuhl, Tel.-Nr.: 0800/7977777
Gas für die Gemeinden Bann und Hauptstuhl:
Tel.-Nr.: 0800/1003448

Notdienste / Wichtige Rufnummern

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit 
gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des 
Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
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Sickingenstadt Landstuhl

Bahnsozialwerk Aktuell
Die geplanten Veranstaltungen des Bahnsozialwerkes, Ortsstelle 
Landstuhl, fallen bis auf weiteres aus. Die Wiederaufnahme des Ver-
anstaltungsprogrammes geben wir rechtzeitig bekannt. Wir bitten 
um Verständnis.

Förderverein KiTa Pickolino e.V.  
hat neuen Vorstand gewählt

In der Mitgliederversammlung vom 30.06.2020 wurde unter Einhal-
tung der derzeit gültigen Hygienevorschriften ein neuer Vorstand 
gewählt. 1. Vorsitzende Tina Christmann und Kassenwartin Daniela 
Dervenska wurden für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. 
Komplettiert wird der Vorstand durch die Neuwahl von Sascha Fli-
ckinger-Letting als 2. Vorsitzenden und Sandra Zastrau als Schriftfüh-
rerin. Ferner wurde als neue Kassenprüferin Laura Dittrich gewählt.
Zudem konnte der Förderverein in der Mitgliederversammlung neu 
angeschaffte Spiele für die Kinder der Kita der Leiterin Frau Mees 
übergeben. Der Förderverein wünscht den Kinder viel Freude beim 
Spielen.
Weitere Projekt sind bereits in Planung.
Wenn auch Sie den Förderverein unterstützen wollen, wenden Sie 
sich an den Vorstand oder schreiben eine E-Mail an fv.kitapickolino@
gmx.de. Wir sind als gemeinnütziger Verein berechtigt, eine Spen-
denquittung auszustellen.

Stelzenberg

 

Gemeindebücherei 
Stelzenberg im 

Mehrgenerationentreff
Die Gemeindebücherei hat in den Ferien jeden 
Donnerstag von 17 – 19 Uhr geöffnet!
Herzlich willkommen sind Besucher/innen ab 12 

Jahren und Erwachsene sowie Kinder von 4 bis 11 Jahren in Beglei-
tung ihrer Erziehungsberechtigten.
Wir bitten, nach Möglichkeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen. (Ab 6 Jahren)
Sehr wichtig ist, dass weiterhin von allen Besuchern die verordneten 
Hygiene- und Abstandsmaßnahmen eingehalten werden. Diese hän-
gen in der Bücherei gut sichtbar aus.
Schmökern und Sommerkino
Zum Ferienbeginn sind wieder viele aktuelle Romane, Krimis, Kinder- 
und Jugendbücher, CDs, Ratgeber und Sachbücher aller Art bei uns 
eingetroffen. Außerdem für das Sommerkino zuhause neue DVDs für 
Groß und Klein.
Lassen Sie sich von unserem vielseitigen Medienangebot überra-
schen!
Die Ausleihe aller Medien ist bei uns kostenfrei.
Wir freuen uns auf euren/Ihren Besuch und danken für die Mithilfe 
bei der Umsetzung der Vorsichtsmaßnahmen!
Das Stelzenberger Büchereiteam
Öffnungszeit: Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr
Telefon: 06306/9928955 (nur zu den Öffnungszeiten)
E-Mail Adresse: lesen-in-stelzenberg@gmx.de
67705 Stelzenberg, Kaiserslauterer Str. 3

Trippstadt

Lichtblick 2000 e.V. spendet 500,00 €  
für Bikepark Trippstadt

Der Förder- und Wohltätigkeitsverein Lichtblick 2000 e. V., der sich 
seit 20 Jahren in den Dienst von Kindern und Jugendlichen stellt, 
möchte mit seiner Spende von 500 € die tolle Jugendarbeit, die seit 
2012 geleistet wird unterstützen.
Jugendliche haben mit Ihrer Tatkraft und riesigem Engagement, 
zusammen mit den Gebrüdern Drumm, Friedrich Granson und wei-
teren dienstbaren Geistern, ein Projekt geschaffen, das mit dem 
Deutschen Fahrradpreis ausgezeichnet wurde.

Voraussetzung war eine gezielte erfolgreiche Planung hinsichtlich 
der Streckenführung, den Hindernissen mit verschiedenen Schwie-
rigkeitsgraden, einem Kinderparcours und einer Downhill Strecke.
Der hohe Anspruch und die Zielsetzung war eine Trainingsstätte zu 
schaffen, um diesen Sport sicher zu erlernen und anspruchsvoll zu 
trainieren. Wir von Lichtblick 2000 e.V. sehen in dem Projekt Bikepark 
eine hohe soziale und pädagogische Wertigkeit. Das Lernen, Verste-
hen und Akzeptieren von Regeln, das Umgehen mit Enttäuschungen, 
teamfähig zu sein, sich in die Gruppe zu integrieren sind Erfahrungen 
von denen man ein ganzes Leben profitieren kann.
Jugendliche, die in Vereinen organisiert sind, haben einen Schutz-
impfungseffekt gegen Jugendkriminalität. Nicht umsonst sagt man: 
„Sport ist die preiswerteste Sozialarbeit.“
Lichtblick 2000 e.V. möchte den Personen incl. der Jugendlichen die 
mit Sachverstand, großem Zeitaufwand, persönlichen Entbehrun-
gen und mit Herzblut das Projekt Bikepark ermöglicht haben Danke 
sagen.
Sie haben es verdient unterstützt zu werden.

Gottesdienste und
kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde  
St. Josef, Trippstadt

Gottesdienste
Sonntag, 12.07.20: 9.30 Uhr Heilige Messe
14.00 Uhr Tauffeier der Kinder
Zoe Coleman und Elias Walter
Samstag, 18.07.20: 18.30 Uhr Heilige Messe für die Pfarrei
Sonntag, 26.07.20: 9.30 Uhr Heilige Messe
Heilige Messe in Maria Schutz in Kaiserslautern
Samstag, 17.00 Uhr
Sonntag, 10.45 Uhr
Da wir nur mit einer begrenzten Zahl von Gottesdienstbesuchern 
feiern dürfen, bitten wir um Anmeldung im Pfarrbüro Maria Schutz, 
telefonisch oder per email.
Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz und bringen Sie zum Aus-
füllen eines Datenschutzformulars Ihren eigenen Kugelschreiber mit. 
Bitte halten Sie 2 Meter Abstand voneinander und kommen ca. 30 
Minuten früher.
Das Pfarrbüro in Trippstadt ist vom 06.07. bis 24.07.2020 geschlossen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Zentralbüro Maria Schutz, 
Kaiserslautern, Telefon: 0631-34121-0.
e-mail: Pfarramt.kl.maria-schutz@bistum-Speyer.de

Kath. Pfarrei  
Hl. Namen Jesu, Landstuhl

Samstag, 11.07.2020
17.30 Uhr Landstuhl, St. Joh. Krankenhauskapelle, Vorabendmesse
18.00 Uhr Bruchmühlbach, St. Maria Magdalena, Vorabendmesse
19.00 Uhr Mittelbrunn, St. Josef, Vorabendmesse
Sonntag, 12.07.2020
09.00 Uhr Landstuhl, St. Joh. Krankenhauskapelle, Heilige Messe
09.00 Uhr Hauptstuhl, St. Ägidius, Heilige Messe
09.00 Uhr Kindsbach, Mariä Heimsuchung, Heilige Messe
10.30 Uhr Landstuhl, St. Markus, Heilige Messe
10.30 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Heilige Messe
18.00 Uhr Landstuhl, St. Andreas, Abendmesse



Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 4 Ausgabe 28/2020 - Mittwoch, 8. Juli 2020

Zentrales Pfarrbüro Landstuhl
Das Zentrale Pfarrbüro Landstuhl ist leider weiterhin für Besucher 
geschlossen. Sie können uns jedoch telefonisch (06371-6198950) 
oder per Mail (pfarramt.landstuhl@bistum-speyer.de) während der 
Bürozeiten (Mo-Do. 9.00 – 12.00 Uhr und freitags zwischen 14.00 und 
17.00 Uhr) erreichen.

Pfarrei Hl. Franz von Assisi Queidersbach
Erstkommunion 2020

Für die Erstkommunionfeiern in der Pfarrei wurden nun vom Pfarrei-
rat die folgenden Termine und Orte festgelegt:
23.08.2020 in Bann
30.08.2020 in Queidersbach für die Kinder aus Schopp und Kri-
ckenbach
06.09.2020 in Queidersbach
13.09.2020 in Linden
20.09.2020 in Kirchenarnbach
Alle Erstkommuniongottesdienste beginnen um 10.00 Uhr. Aufgrund 
der Corona-Schutzmaßnahmen sind in den Kirchen nur begrenzt 
Plätze vorhanden. Daher können an diesen Gottesdiensten nur die 
Angehörigen der Kommunionkinder teilnehmen.

Firmtermin wird verschoben
Der für den 24. Oktober 2020 vorgesehene Firmtermin muss wegen 
der Einschränkungen durch die Coronapandemie auf 2021 verscho-
ben werden. Sobald der neue Firmtermin feststeht, werden wir die 
Firmlinge hierüber informieren.

Taufen
Taufen sind unter Beachtung der Auflagen und Schutzmaßnahmen 
wieder möglich. Zur Taufanmeldung vereinbaren Sie bitte vorab 
einen Termin im Pfarrbüro (Tel. 06371-46390).

Kita „Sankt Antonius“ Queidersbach
Die Kinder und die pädagogsischen Fachkräfte der Kindertagesstätte 
„Sankt Antonius“ bedanken sich herzlich bei den Feuerwehreinhei-
ten Queidersbach und Schopp für ihren Einsatz.

Am Freitag 26. Juni entdeck-
ten wir ein großes Wespennest 
unter dem Dach des Schwes-
ternhauses. Die verständige 
Feuerwehr war sofort zur Stelle 
und entfernte das Nest fachge-
recht. Nun können die Kinder 
wieder sicher und ungefährdet 
auf dem Vorplatz der Kita spie-
len und mit den Fahrzeugen 
fahren.

Das Kita Team

Ev. Kirchengemeinde Trippstadt-
Stelzenberg-Mölschbach

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Sonntag, 12. Juli, 10.30 
Uhr in Trippstadt.
Thema: Gottes Ruf und seine Botschaft
Kollekte: für die eigene Gemeinde
Wer einen Gottesdienst besuchen will, meldet sich bitte vorher 
im Pfarramt an. Es sind auch spontane Besuche möglich, dann 10 
Minuten eher da sein. Anmeldungen bis Samstag, 11. Juli, 10 Uhr.
per Email: pfarramt.trippstadt@evkirchepfalz.de
per Telefon: 06306 - 329
Die Anzahl der Gottesdienstbesucher ist beschränkt, ihre Adres-
sen müssen erfasst werden, um eine mögliche Infektionskette nach-
zuvollziehen. Die Adressen werden drei Wochen aufbewahrt und 
dann vernichtet.
Eingang: Über den Pfarrhof, Einlass durch den Seiteneingang
Ausgang: Durch das Hauptportal
Vor und in der Kirche sind 2 Meter Sicherheitsabstand einzuhalten.
Die Hände müssen desinfiziert werden, Desinfektionsspender sind 
vorhanden.
Ein Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden. Wir haben einige 
vorrätig, bitten aber darum, dass sich jeder eine Maske von zuhause 
mitbringt.
In der Kirche ist keine freie Platzwahl, sondern es sind von uns mar-
kierte Plätze einzunehmen, wir helfen dabei.

Es dürfen keine Lieder gesungen werden, aber wir können sie mit-
summen.
Ich freue mich, Sie wiederzusehen - bleiben Sie gesund und behütet!
Kontakt: Pfrn. Astrid Grob, Steiggasse 4, 67705 Trippstadt
Telefon: 06306 – 329, Email: pfarramt.trippstadt@evkirchepfalz.de

Pfarramt Bruchmühlbach
Liebe Gemeindeglieder,
Gottesdienst feiern wir 12. Juli in Hauptstuhl um 10.00 Uhr, in Bruch-
mühlbach am 19. Juli um 10.00 Uhr und in Vogelbach am 26. Juli um 
10.00 Uhr.
Eine Anmeldung zum Gottesdienstbesuch ist angeraten. Bei ent-
sprechender Nachfrage findet eine Stunde später ein weiterer Got-
tesdienst statt.
Bitte beachten Sie:
Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist immer einzuhalten.
Der Mund- Nasenschutz kann nun während des Gottesdienstes 
abgelegt werden.
Am Eingang werden ihre Daten zum Nachvollzug möglicher Infek-
tionsketten erfasst; die Daten werden nach einem Monat gelöscht.
Am Eingang erfolgt eine Handdesinfektion.
Bitte wenden Sie sich ausschließlich telefonisch, 06372/ 6761, oder 
via mail an mich, ich antworte Ihnen zeitnah: pfarramt.bruchmuehl-
bach@evkirchepfalz.de
Zur Presbyterwahl 2020
Am 1. Advent, dem 29. November, werden in den Kirchengemeinden 
wieder Presbyterwahlen stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie 
hat die Kirchenregierung beschlossen, diese Wahl als reine Briefwahl 
durchzuführen. Wahlberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, die am 
Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben. Wählbar sind diejeni-
gen Wahlberechtigten, die das 18. Lebensjahr am Wahltag vollendet 
haben.
Alle Kirchenmitglieder im jeweiligen Wahl- und Stimmbezirk dürfen 
Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen (dazu zählen auch die 
noch amtierenden Presbyter und der jeweilige Wahlausschuss). Die 
Amtsdauer beträgt 6 Jahre.
Bleiben Sie gesund und sommerliche Grüße!

Online-Andachten im Kirchenbezirk  
an Alsenz und Lauter

ab dem 5.7.2020 wöchentlich auf unserer Homepage:
www.dekanat-alsenzundlauter.de

Dekanat Alsenz und Lauter
„Seelenfutter“ Impuls

Meinem Körper und vor allem meiner Seele ein wohltuendes Schne-
ckentempo gönnen zu können, das wünsche ich mir jetzt für die 
Sommerzeit.
In der Bibel heißt es: „Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das 
Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch 
von seinen Werken so wie Gott von den seinen“ (Hebräer 4,9f.) Gott 
hat sich diese Welt und uns alle gut ausgedacht. Er ist bis heute aktiv 
für uns Menschen und diese wunderbare Erde da. Aber er hat auch 
das Schneckentempo erfunden. Ob Ruhezeiten unter der Woche 
oder in Ferien und Urlaub. Wir sollen aktiv sein. Sollen uns in Gottes 
Namen für diese Welt, für andere und uns selbst einsetzen. Sollen das 
Bestmögliche aus unserem Leben machen, das Gott uns geschenkt 
hat. Ruhepausen und Schneckentempo gehören zu Gottes Kom-
plett-Geschenk-Paket allerdings auch dazu. Damit wir im unruhigen 
Hamsterrad des Alltags nicht so schnell unter die Räder kommen an 
Körper und Seele. Egal ob im Urlaub oder zu Hause in diesem etwas 
anderen Sommer: In Ruhe Dinge alleine oder gemeinsam tun kön-
nen. Oder einfach dasitzen und gar nichts machen brauchen. Sich in 
Ruhe über manches in der Welt, in meinem Umfeld oder in meinem 
Leben Gedanken machen können. In Ruhe zu Gott finden können. 
Das alles tut gut. All das hilft, neue Kräfte zu sammeln für die Aufga-
ben und unruhigen Zeiten, die uns bald wieder bevorstehen. (Pfarrer 
Norman Roth, Jettenbach)

Prot. Pfarramt Landstuhl-Stadt
Landstuhl / Kindsbach
Sonntag, 12. Juli, 9.30 Uhr: Gottesdienst in der Stadtkirche Landstuhl 
kein Gottesdienst in der Prot. Kirche Kindsbach
Wir feiern die Gottesdienste unter Einhaltung der geltenden Hygi-
eneregelungen. Aufgrund neuer Abstandsregelungen haben wir in 
Landstuhl 40 Sitzplätze zur Verfügung und in Kindsbach 20 Plätze.
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Bis zum Ende der Straßenbauarbeiten am Ortsausgang Kindsbach 
(in Richtung Landstuhl) feiern wir sonntags Gottesdienst im Wechsel 
zwischen Landstuhl und Kindsbach.
Die Einladungen für den neuen Konfirmandenjahrgang werden nach 
dem Ende der Sommerferien verschickt.
Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.prot-kirche-
landstuhl.de oder bei Pfarrer Urbatzka telefonisch unter Tel.: 06371 
– 2496

Prot. Kirchengemeinde  
Schopp-Linden-Krickenbach

Gottesdienst zum 4.Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: “Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz 
Christi erfüllen.“ (Galater 6,2)
Sonntag, 5. Juli 2020: 10.00 Uhr Schopp
Aktuelle Corona-Informationen
Regelmäßige Gruppen und Kreise fallen bis auf Weiteres aus.
Sie dürfen ohne Voranmeldung unsere Gottesdienste besuchen und 
brauchen während des Gottesdienstes am Ihrem Sitzplatz keinen 
Mund-/Nasenschutz zu tragen.
Gottesdienste im Internet (sonntags 10.30 Uhr) und Geistliche 
Impulse (täglich) unter www.kirche-in-kl.de

 

Herzliche 

 Einladung 
zum 

 Gottes- 

dienst 
 

 

am „Grillplatz Krickenbach“ (neben Sportplatz) 

Sonntag, 19. Juli 2020, 11.00 Uhr, 
mit den Pfarrern Walter Becker, Wolfgang Hust und Team. 

 

Die Predigt der 
Wäscheklammer. 

 

Kooperation der Protestantischen Kirchengemeinden: 

Schopp, Linden, Krickenbach und Schmalenberg, 
Geiselberg, Heltersberg 

 

Bitte Mund-Nasenschutzmasken mitbringen. Sicherheitsabstand einhalten.  

Desinfektionsmittel sind vorhanden. 

Wenn möglich, bitte eigene Klappstühle für die ausgewiesenen Sitzplätze mitbringen. 

Wegen der Corona-Pandemie, können wir nach dem Gottesdienst 

 leider kein Mittagessen anbieten. 

Kirchenwahlen zum Presbyterium – jetzt kandidieren und Wahl-
vorschläge einreichen!
Bis zum 4.10.20 können Wahlvorschläge für die Presbyteriumswah-
len (Kirchenvorstandswahlen) am 29.11.20 (1.Advent) eingereicht 
werden. Gewählt wird für 6 Jahre. Machen Sie mit, trauen Sie sich, 
kandidieren Sie! Wir brauchen wieder Kandidat/innen für 3 Wahlbe-
zirke – für Linden (mit Queidersbach und Horbach), Krickenbach und 
für Schopp. Weitere Informationen unter www.kirchenwahlen2020.de
Bürozeiten im Pfarramt (Frau Müller)
Mittwochs und freitags von 9-12 Uhr ist Frau Müller telefonisch zu 
erreichen.
Bitte sprechen Sie mir auch auf den Anrufbeantworter, damit ich Sie 
zurückrufen kann. Warten Sie bitte mehrere Klingelfreizeichen ab, bis 
der Anrufbeantworter Ihre Nachricht aufzeichnen kann.
Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Wolfgang Hust
Kontakt: Prot. Pfarramt, Waldstr. 12, 67707 Schopp, Tel. 
06307/395, e-mail: pfarramt.schopp@evkirchepfalz.de.
Internet: kirche-in-kl.de

Kita Schopp
Sonnenblumen-Pflanzaktion

Am 18.6.2020 durften die Vorschulkinder mit den Erzieherinnen zum 
Schulgarten der Grundschule kommen, um gemeinsam Sonnenblu-
men zu pflanzen. Frau Sommer begrüßte die Kinder und erklärte 
ihnen, wie die Pflanzaktion abläuft. Dann ging es los, mit kleinen 
Schuafeln gruben die Kinder Löcher im Schulgarten und legten ihre 
Sonnenblumenkerne hineien. Jedes Kind hatte im Kindergarten ein 
schönes Sonnenblumen-Namensschild gebastelt und steckte dieses 
genau an den Platz, wo die Kerne in die Erde gelegt wurden.
Nun sind die Kinder sehr gespannt, ob und wie groß die Sonnen-
blumen gewachsen sind, wenn sie nach den Ferien in die Schule 
kommen. Vielen Dank an Frau Sommer für die tolle Sonnenblumen-
Pflanzaktion! So haben die Kinder sich schon jetzt im Schulgarten 
„verewigt“ und freuen sich, ihre Blumen nach den Ferien täglich zu 
bewundern!
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Sonstige Mitteilungen

Bürgersprechstunde des 
Landtagsabgeordneten  

Thomas Wansch, SPD
Der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Wansch bietet Bürgerinnen 
und Bürgern Sprechstunden in seinem Wahlkreisbüro, Im Pferch 18 
in Sembach an.
Zwecks Terminkoordination wird um Anmeldung unter der Telefon-
nummer 06303/924337 oder per Mail an Thomas.Wansch@spd.land-
tag.rlp.de gebeten. Bürozeiten sind von Montag bis Freitag 8.00 Uhr 
bis 13.00 Uhr.

Sprechstunden des 
Landtagsabgeordneten Marcus Klein

Aufgrund der derzeitigen Lage im Land finden die Sprechstunden 
des Landtagsabgeordneten Marcus Klein (CDU) bis auf Weiteres tele-
fonisch statt. Sie können sich in allen Bürgeranliegen, bei Problemen 
mit Behörden oder Anregungen über die Telefonnummer 06371-
9548707 an das Büro des Abgeordneten wenden. Natürlich ist auch 
eine Kontaktaufnahme per Mail möglich info@marcus-klein.info. Wir 
bitten um Verständnis für diese Maßnahmen zum Schutze Ihrer und 
unserer Gesundheit.

Mit Anita Schäfer im Gespräch
Die CDU-Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer bietet Bürgerinnen 
und Bürgern Sprechstunden in ihrem Wahlkreisbüro, Luisenstraße 
39, in Pirmasens an. Auf Wunsch können einzelne Gespräche auch an 
einem anderen Ort stattfinden. Zwecks Terminkoordination wird um 
Anmeldung unter der Telefonnummer 06331 / 283529 oder per EMail 
an anita.schaefer.wk@bundestag.de gebeten.

Bürgersprechstunde des SPD-
Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner
Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner bietet allen Bürge-
rinnen und Bürgern seines Wahlkreises Bürgersprechstunden an. Die 
Sprechstunde kann entweder im Wahlkreisbüro, Ludwigstraße 2, in 
Landstuhl, telefonisch oder auch vor Ort stattfinden. Alle Bürgerin-
nen und Bürger der Verbandsgemeinden Bruchmühlbach-Miesau, 
Landstuhl, Ramstein-Miesenbach und Weilerbach können sich mit 
ihren Fragen und Problemen im Umgang mit öffentlichen Instituti-
onen und Ämtern an den Abgeordneten wenden. Um telefonische 
Terminvereinbarung unter der Nummer 06371/ 9468774 wird gebeten.

www.weberkl.de . info@weberkl.de . Telefon 0631-3037600
Pirmasenser Straße 49 . 67655 Kaiserslautern

06502 
9147-0ABSCHIED nehmen

In ewiger Erinnerung

Andreas 
Schwarz

* 1.9.1989
† 28.6.2020

In Liebe
Erwin, Lisa und Isabella

Landstuhl, im Juli 2020

Anzeigenannahme: 06502 9147-0

Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal
Ferienwohnung „Himmelchen“

im romantischen Ahrweiler
Schön eingerichtete Ferienwohnung (F****)

in Ahrweiler für 2 – 4 Personen,
direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und

10 Gehminuten zum mittelalterlichen Stadtkern,
49,– € pro Nacht inkl. Nebenkosten, Endreinigung 

und Umsatzsteuer, zzgl. Gästebeitrag
der Stadt: 3,00 € (pro Person und Nacht). 

Einzelunternehmung Karl Heinen · Delderstraße 33
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ortsteil Ahrweiler
Tel.: 02641/36076 oder Mobil: 0160 1714841

Mail: h.pacyna@web.de · Net: www.himmelchen.de
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Gartenarbeiten, Baumfällung, Heckenschnitt 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung.
Fa. Hajdarmataj | Tel.: 0176 62410827 | 0631 6257931

Gartenarbeiten, Heckenschnitt, Baumfällung
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten 

preiswert + pünktlich + professionell, inkl. Entsorgung

Tel.: 0176 / 84 49 03 20 od. 06303 / 8 17 14 77
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STEllEn Markt
Weitere  
Stellenangebote  
online unter:
wittich.de/jobboerse

stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeinde Hauenstein, Landkreis Südwestpfalz, ist nach Ausscheiden des Amtsinhabers die Stelle der/des
hauptamtlichen

bürgermeisterin/bürgermeisters (m/w/d)
ab 01. September 2020 neu zu besetzen.

Zur Verbandsgemeinde Hauenstein gehören die acht Ortsgemeinden Darstein, Dimbach, Hauenstein (Sitzgemeinde), Hinterweidenthal, Lug, Schwanheim, 
Spirkelbach und Wilgartswiesen. Die Verbandsgemeinde Hauenstein hat rd. 8.900 Einwohner.
Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister wird am Sonntag, dem 13. September 2020, unmittelbar von den wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern der Ver-
bandsgemeinde Hauenstein nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Urwahl) für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt. Hat bei dieser Wahl keine Bewerbe-
rin/kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, so findet am Sonntag, 27. September 2020, eine Stichwahl unter den zwei Bewerberinnen/
Bewerbern statt, die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben.

Wählbar zur Bürgermeisterin/zum Bürgermeister ist, wer
• Deutsche/r im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehörige/r eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union mit Wohn-

sitz in der Bundesrepublik Deutschland ist,
• am Tag der Wahl (13. September 2020) das 23. Lebensjahr vollendet hat,
• nicht von der Wählbarkeit im Sinne des § 4 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) ausgeschlossen ist sowie
• die Gewähr dafür bietet, dass sie/er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt.
Nicht gewählt werden kann, wer am Tag der Wahl das 65. Lebensjahr vollendet hat.

Die/Der Gewählte wird in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Die Besoldung richtet sich nach der Kommunal-Besoldungsordnung des Landes Rhein-
land-Pfalz. Danach ist das Amt den Besoldungsgruppen A15/A16 zugeordnet. In der ersten Amtszeit wird das Amt zunächst in die Besoldungsgruppe A15 
eingestuft. Eine Höherstufung in die Besoldungsgruppe A16 ist frühestens nach Ablauf der ersten zwei Jahre der Amtszeit zulässig. Neben den Dienstbezügen 
wird eine Dienstaufwandsentschädigung gewährt.

Unabhängig von einer Bewerbung auf diese Ausschreibung ist zur Teilnahme als Bewerberin/Bewerber an der Wahl die Einreichung eines förmlichen Wahl-
vorschlages durch eine Partei oder Wählergruppe oder als Einzelbewerberin/Einzelbewerber nach Maßgabe der Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes 
erforderlich. Es wird darauf hingewiesen, dass Wahlvorschläge spätestens am Montag, 27. Juli 2020, 18 Uhr, beim Wahlleiter oder bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Hauenstein, Schulstraße 4, Zimmer 31, einzureichen sind (Ausschlussfrist). Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen, die der Wahlleiter spätestens am 69. Tag vor der Wahl im Wochenblatt „Hauensteiner Bote“ veröffentlichen wird. Mit der Bewerbung kann 
gleichzeitig das Einverständnis erteilt werden, dass die Verbandsgemeindeverwaltung politische Parteien und/oder Wählergruppen über den Eingang der Be-
werbung informiert und/oder ihnen Einsicht in die Bewerbungsunterlagen gewährt; das Einverständnis kann auf eine oder mehrere Parteien und/oder Wähler-
gruppen beschränkt werden. Die Abgabe oder Nichtabgabe einer solchen Erklärung hat auf das ordnungsgemäße Einreichen einer Bewerbung keinen Einfluss.

Gesucht wird eine engagierte zielstrebige und kreative Persönlichkeit, die mit dem Verbandsgemeinderat und seinen Ausschüssen sowie den Ortsgemeinden 
vertrauensvoll zusammenarbeitet und die Verwaltung als modernes Dienstleistungsunternehmen bürgernah und effizient führt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Führungszeugnis, Lichtbild, Zeugnisse etc.) werden erbeten bis Montag, 27. Juli 2020, 18.00 Uhr.
Verbandsgemeindeverwaltung Hauenstein | Kennwort: Bürgermeisterwahl | Schulstraße 4 | 76846 Hauenstein

BEILAGENHINWEIS

WIR BITTEN UNSERE LESER UM BEACHTUNG!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Teilbeilage
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb.
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Tel.: 0214-7348 9548

Jetzt buchen unter:

(Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

Erleben Sie auf dieser Busrundreise eines der schönsten Länder 
der Welt und die einzigartige Atmosphäre eines Konzertes auf 
einer namibischen Lodge mit drei Highlights der deutschen  
Schlagerwelt: Mickie Krause, Ireen Sheer und Peter Wackel. 
Das Konzert „Stars unter Afrikas Sternen 2021“ zugunsten der 
Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP werden Sie noch lange in  
Erinnerung behalten. 

Abenteuer 

Weltumrundung

Live-Show

 
E-Mail:  
reisen@prime-promotion.de 
 
www.prime-promotion.de  

50 € pro Person vom Reisepreis kommen 
der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP  
zugute und werden für einen Schulbau in 
Afrika verwendet.  www.fly-and-help.de 
 

Inklusivleistungen: 

• Linienflug mit renommierter Airline von Frankfurt 

nach Windhoek und zurück in der Economy 

Klasse (Umsteigeverbindung möglich) 

• Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren 

• Transfers im klimatisierten Reise- oder Minibus  

• 10 Übernachtungen in Hotels und Lodges der 

Mittelklasse (davon 6 Nächte Rundreise, 2 Nächte 

3,5* Midgard Country Lodge und 2 Nächte in 

Windhoek im 4* Safari Court Hotel) 

• 10x Frühstück, 5x Abendessen  

• Live-Show »Abenteuer Weltumrundung« 

• Konzert »Stars unter Afrikas Sternen« 

• »Pool-Party« mit DJ Goofy Förster 

• 2 Stadtrundfahrten (Windhoek und Swakopmund) 

• Eintritte in die Nationalparks laut Reiseverlauf 

• Ausflugsangebote optional zubuchbar 

• Deutschsprachige Reiseleitung  

• Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch 
    tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH) 
 

• Kostenfreie Stornierungsoption bis 31.7.2020 

50 € pro Person

Veranstalter: Prime Promotion GmbH 

13-tägige Traumreise »Stars unter Afrikas Sternen«  
Namibia Rundreise 2021  

Vom 20.1. bis 1.2.2021:  
Buchungscode:  

LW21

pro Person 

ab 1.999 € 
inkl. Flug, Busrundreise,  
teilweise Halbpension 

und Konzert 
 

Ausführlicher Reiseverlauf unter: www.schlagernacht-namibia.de 20.1.-1.2. Frankfurt-Windhoek  13-täg. ab 1.999 €

Windhoek und Umgebung - Sossusvlei - Swakopmund - Etosha

Konzert »Stars unter Afrikas Sternen«

Ireen Sheer, Peter Wackel und Mickie Krause

F&H_Anz. Namibia_LW_185x275_04'21.qxp_Layout 1  01.05.20  10:39  Seite 1



 Amtsblatt
Verbandsgemeinde Landstuhl

mit den amtlichen bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Landstuhl

Burgfalknerei zu Besuch auf  
Burg Nanstein im Juli und August

stupor mundi - das staunen der Welt.....
… so nannte man Kaiser Friedrich ll, den Enkel des großen Friedrich Barbarossa. Mit seinem Buch, De arte ven-
andi cum avibus („Über die Kunst mit Vögeln zu jagen“) gelang ihm ein Besteller über Jahrhunderte hinweg.
In diesem Sommer können Sie eintauchen in die Welt des Hochmittelalters. Erleben Sie die Zeit des 13. Jahr-
hunderts hautnah zum Anfassen. 
Ein hochmittelalterliches Ritterlager und die Falknerei des Reichsgrafen Friedrich l Emich von Leiningen ist zu 
Gast im Sternwerk der Außenanlage der Burg Nanstein in Landstuhl.
Große und Kleine Freunde der Ritterzeit dürfen hier mit den Greifern auf Tuchfühlung gehen. Reichsgraf Fried-
rich und seine Ritter und Knappen stehen für alle Fragen über die Falknerei vom Mittelalter bis heute gerne 
zur Verfügung. Ebenfalls zur Anprobe stehen bereit Helme, Rüstung, Harnisch und Waffen aus der Zeit des 
Falkenkaisers.
Die professionellen Akteure und Ihre Greifvögel sind für Sie samstags und sonntags, jeweils von 10-18 Uhr, an 
folgenden Terminen auf Burg Nanstein:
- 11. /12. Juli 2020,
- 25./26. Juli 2020,
- 8./9. August 2020,
- 22./23. August 2020.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein Eintritt wird nicht verlangt.
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• Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Programme bit-
ten wir, Email-Anhänge ausschließlich in den Formaten Word97-
2003 (doc), Excel97-2003 (xls), jpg, 7z oder Adobe-PDF an uns 
zu senden.
Die Größe einzelner Emails darf 7 MB nicht überschreiten.

Verbandsgemeinde Landstuhl
Amtsblatt - Online

Die Online-Ausgabe des amtlichen Teils des Amtsblattes der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl finden Sie im Internet unter: www.land-
stuhl.de. Klicken Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. Klicken Sie 
auf der Startseite unter AKTUELL auf „Amtsblatt“. Die gewünschte 
Ausgabe können Sie dann zum Lesen als PDF-Datei auf Ihren PC her-
unterladen.
Archivanfragen nach älteren Ausgaben richten Sie bitte an die Amts-
blatt-Redaktion: E-Mail: amtsblatt@landstuhl.de

Bezirkspolizeibeamte
für Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, 
Trippstadt
Frau Simone Millgramm-Denzer 0631/369-2224
e-Mail: pikaiserslautern2@polizei.rlp.de
für Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Landstuhl, Mittelbrunn, 
Oberarnbach
Herr Achim Opp 06371/9229-230
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de

Verbandsgemeindewerke/
Stadtwerke Landstuhl

Öffungszeiten:
Bahnstraße 80, Landstuhl
Montag - Mittwoch von 8.30 - 12.00 Uhr & 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 8.00 - 18.00 Uhr
Freitag von 8.30 - 12.00 Uhr
So finden Sie uns im Internet:
www.verbandsgemeindewerke-landstuhl.de
www.stadtwerke-landstuhl.de
E-Mail-Adresse in allen Angelegenheiten:
werke@landstuhl.de

Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeindewerke 
und Stadtwerke Landstuhl

Wasserversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl 
Tel.:06371/912250
Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl,
Kindsbach, Mittelbrunn, Oberarnbach und der Sickingenstadt Land-
stuhl Tel.: 06371/912250
Abwasserentsorgung in den Ortsgemeinden Krickenbach, Linden,
Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt (WVE Stadtent-
wässerung) Tel.: 0631 / 3723-0

Rufbereitschaft der Versorgungswerke
Stromversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
(Pfalzwerke Netz AG) Tel.: Tel.: 0800 / 7977777
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Krickenbach, 
Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt Tel.: 
0800/8456789
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Bann und Haupt-
stuhl (Pfalzgas) Tel.: 0800/1003448
Gastechnische Störungen in Landstuhl und den Ortsgemeinden 
Kindsbach und Mittelbrunn Tel.: 06371/912250

Die Cubo Sauna- und Wellnessanlage bleibt aufgrund 
der aktuellen Situation bis auf Weiteres geschlossen. 
Sie können sich jederzeit auf der Homepage über den 
aktuellen Stand informieren.
Kaiserstraße 126, 66849 Landstuhl
Telefon: 06371/13 05 71

E-Mail: cubo@landstuhl.de
www.cubo-sauna.de

Öffnungszeiten - Sprechstunden
Verbandsgemeinde

Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung
Kaiserstraße 49, Landstuhl
Montag - Mittwoch von 8.30 - 12.00 Uhr & 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 8.00 - 18.00 Uhr duchgehend geöffnet
Freitag von 8.30 - 12.00 Uhr
Telefon: 06371/83-0, Telefax: 06371/83-101
E-Mail:vg@landstuhl.de

Öffnungszeiten des Sozialamtes
Kaiserstraße 49, Landstuhl
Montag - Mittwoch & Freitag von 8.30 - 12.00 Uhr, nachmittags 
geschlossen.
Donnerstag von 8.00 - 18.00 Uhr duchgehend geöffnet.

Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes
Bahnstraße 80, Landstuhl
Montag - Mittwoch von 8.30 - 12.00 Uhr & 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag von 8.00 - 18.00 Uhr duchgehend geöffnet.
Freitag von 8.30 - 12.00 Uhr

Öffnungszeiten des Standesamtes
„Alte Rentei“, Kirchenstraße 41, Landstuhl
Montag - Mittwoch & Freitag von 8.30 - 12.00 Uhr, nachmittags 
geschlossen.
Donnerstag von 8.00 - 18.00 Uhr duchgehend geöffnet.

Sprechstunden der Verwaltung in den 
Ortsgemeinden beginnen wieder.

Achtung geänderte Sprechstundenzeiten!
Krickenbach: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Di. 17.00 - 18.00 Uhr
Linden: Mi. 10.30 - 11.30 Uhr Mo. 18.30 - 19.30 Uhr
Queidersbach: Mi. 09.00 - 10.00 Uhr Mo. 17.00 - 18.00 Uhr
Schopp: Di. 10.30 - 11.30 Uhr Di. 18.30 - 19.30 Uhr
Stelzenberg: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Do. 16.00 - 17.00 Uhr
Trippstadt: Di. 10.30 - 12.00 Uhr Do. 17.30 - 19.00 Uhr

Sprechstunden des Schiedsmanns
nach Vereinbarung über Telefon 063 71 /83-491.

Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten der 
Verbandsgemeinde Landstuhl Silke Wallé

Jeden letzten Donnerstag im Monat, 17.00 - 18.00 Uhr, Rathaus, Kai-
serstraße 49, Landstuhl, Zimmer 127 (1. OG) oder nach telefonischer 
Vereinbarung Tel. 06371 / 83110
gleichstellung-vglandstuhl@web.de

Sprechstunde des Beirates für Migration und 
Integration des Landkreises Kaiserslautern

Die Sprechstunden des Beirates für Migration und Integration des 
Landkreises Kaiserslautern finden nach telefonischer Vereinbarung 
unter 0159/04094168 oder 0631/7105-414 mit Herrn Sofronios 
Spytalimakis in der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Lauterstraße 8, 
67657 Kaiserslautern, Zimmer 119 statt.
Vorherige Terminvereinbarung für die Verbandsgemeinde Landstuhl 
bei Herrn Mario Faß unter 0175 3662818.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl im Internet
So finden Sie uns im Internet unter: http://www.landstuhl.de
E-Mail-Adressen der Verbandsgemeindeverwaltung
in allen Angelegenheiten: vg@landstuhl.de
Direkter Kontakt
• Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt:

peter.degenhardt@landstuhl.de
• Amtsblatt, Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit: amtsblatt@

landstuhl.de
• Einwohnermeldeamt: einwohnermeldeamt@landstuhl.de
• Standesamt: standesamt@landstuhl.de
• Ordnungsamt: ordnungsamt@landstuhl.de
• Gewerbeamt: gewerbeamt@landstuhl.de
• Bauamt: bauamt@landstuhl.de
• Tourist-Information: tourismus@vglandstuhl.de
• Datenschutzbeauftragter: datenschutz@landstuhl.de
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Do. 08:00 - 18:00 Uhr
Fr. 08:30 - 12:00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme auszulegen.
Bei der Einsichtnahme sind die aktuellen allgemeinen Hygienevor-
gaben einzuhalten. Darüber hinaus müssen Sie jederzeit mit Ände-
rungen und Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie 
rechnen.
3. Falls aufgrund der COVID-19-Pandemie die Einsichtnahme vor 
Ort doch nicht möglich sein sollte oder abgebrochen werden muss, 
bietet die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl die Möglichkeit 
zur Versendung von Unterlagen an. Die Versendung von Unterlagen 
erfolgt nur in begründeten Fällen. Bei der Versendung stehen CD-
ROMs und Papierunterlagen zur Verfügung. Diese werden zentral 
durch den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz als Anhörungs-
behörde oder durch die DB Netz AG als Vorhabenträgerin versandt. 
Die begründete Anfrage zur Versendung der Unterlagen kann an die 
betreffende Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl oder an den 
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Friedrich-Ebert-Ring 14 - 
20, 56068 Koblenz, gerichtet werden. Hierfür steht auch die zentrale 
Mailadresse Eisenbahnen@lbm.rlp.de zur Verfügung.
Hinweis: Bitte berücksichtigen Sie die ggf. aufgrund der COVID-
19-Pandemie verlängerten Postlaufzeiten, so dass eine möglichst 
frühzeitige Anfrage erfolgen sollte. Bitte beachten Sie auch, dass die 
Papierunterlagen einen Umfang von 7 Ordnern haben.
II. Einwendungen, Erörterungstermine etc.
1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann 
bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der oben genannten Ausle-
gungsfrist, das ist

bis einschließlich zum 02.09.2020,
unter Angabe von Name und Anschrift Einwendungen gegen den 
Plan erheben.

a) Die Einwendungen können bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Landstuhl, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl
- schriftlich oder
- durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur1 an: 

vglandstuhl@poststelle.rlp.de,
oder beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Friedrich-
Ebert-Ring 14 - 20, 56068 Koblenz,

- schriftlich oder
- durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur1 an: lbm@

poststelle.rlp.de,
b) Darüber hinaus können Einwendungen
- zur Niederschrift
bei den vorgenannten Stellen erhoben werden.
Bei der Erhebung einer Einwendung zur Niederschrift sind die aktu-
ellen allgemeinen Hygienevorgaben einzuhalten. Darüber hinaus 
müssen Sie jederzeit mit Änderungen und Einschränkungen auf-
grund der COVID-19-Pandemie rechnen. Aktuelle Informationen 
erhalten Sie
bei der Verbandsgemeinde Landstuhl bei Herrn Thomas Becker 
(06371 / 83-144)
beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz:
Eisenbahnen@lbm.rlp.de
0261 / 3029 - 0
www.lbm.rlp.de
c) Für den Fall, dass innerhalb der Einwendungsfrist aufgrund der 
COVID-19-Pandemie eine Entgegennahme zur Niederschrift bei 
einer oder beiden dieser Stellen nicht oder nur mit unverhältnismäßi-
gem Aufwand möglich ist, wird die Erhebung von Einwendungen zur 
Niederschrift bei der bzw. den betreffenden Stelle(n) während des 
entsprechenden Zeitraums nach § 4 PlanSiG ausgeschlossen. Aktu-
elle Informationen erhalten Sie bei den unter b) genannten Stellen.
Nur während eines solchen Ausschlusses von Einwendungen zur 
Niederschrift können dann Einwendungen - zusätzlich zu den unter 
a) genannten Möglichkeiten - durch einfache E-Mail erhoben wer-
den. Hierfür steht die zentrale Mailadresse: Eisenbahnen@lbm.rlp.de
zur Verfügung.
2. Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen 
ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG). Einwendungen und 
Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist 
ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG).
Dies gilt auch dann, wenn die Unterlagen außerhalb der genannten 
Fristen im Internet einsehbar sind. (Hinweis: Es ist beabsichtigt, die 
Planunterlagen im Internet bis zum Abschluss des Anhörungsverfah-
rens zu veröffentlichen.)

Freizeitbad AZUR

Schernauer Straße, 66877 Ramstein-Miesen-
bach
Tel. 06371/71500
E-Mail: info@freizeitbad-azur.de
www.freizeitbad-azur.de
Öffnungszeiten Freibad
Montag: 15.00 - 21.00 Uhr
Dienstag - Sonntag & Feiertage: 08.00 - 14.00 

Uhr & 15.00 - 21.00 Uhr

Naturerlebnisbad Landstuhl
Tel. 06371/130571
Kaiserstraße 126, 66849 Landstuhl
Ab 13.06.2020 täglich von 11.00 – 19.00 Uhr 
geöffnet.

Eintrittskarten unter www.landstuhl.de

Warmfreibad Trippstadt
Am Schwimmbad, 67705 Trippstadt
Ab 13.06.2020 täglich von 11.00 bis 19.00 Uhr 
geöffnet.
Eintrittskarten unter www.landstuhl.de

Verbandsgemeinde

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung auf Veranlassung  
des Landesbetriebs Mobilität  

Rheinland-Pfalz
Planfeststellung nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 
für das Vorhaben: „Lärmsanierung Knoten Landstuhl (Haupt-
stuhl, Kindsbach, Landstuhl), Bahn-km 22,060 bis 29,598 der 
Strecke 3280 Homburg - Ludwigshafen“
Die DB Netz AG hat für das o. a. Bauvorhaben die Durchführung eines 
Planfeststellungsverfahrens beantragt.
Das Eisenbahn-Bundesamt Außenstelle Frankfurt/Saarbrücken hat 
dem Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz für die vorgenannte 
Maßnahme Planunterlagen zur Durchführung eines Anhörungs-
verfahrens nach § 18 a Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) in Ver-
bindung mit den §§ 73 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
zugeleitet.
Das Vorhaben hat den Bau von 6 Lärmschutzwänden zum Ziel. Für 
dieses Vorhaben sowie für die landschaftspflegerischen Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in den Gemarkungen 
Hauptstuhl, Landstuhl und Kindsbach beansprucht.
Näheres über Art und Umfang der beantragten Maßnahme und 
deren Auswirkungen ist den Planunterlagen (Pläne, Zeichnungen, 
Erläuterungen, Verzeichnisse und Berechnungen) zu entnehmen, die 
zu jedermanns Einsichtnahme ausgelegt werden.
I. Veröffentlichung, Auslegung etc.
1. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird nach § 3 Abs. 1 Planungssi-
cherstellungsgesetz (PlanSiG) die nach § 73 VwVfG angeordnete Aus-
legung der Planunterlagen durch eine Veröffentlichung im Internet 
ersetzt. In der Zeit

vom 20.07.2020 bis einschließlich zum 19.08.2020
werden die Planunterlagen auf der Internetseite
https://lbm.rlp.de/de/themen/baurecht/planfeststellung-eisen-
strassen-und-seilbahnen/aktuelle-planfeststellungsverfahren/
veröffentlicht.
2. Darüber hinaus ist vorgesehen, die Planunterlagen zusätzlich in 
der Zeit

vom 20.07.2020 bis einschließlich zum 19.08.2020
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, 
66849 Landstuhl, Dienstzimmer 2. OG Zimmer 213
Dienstzeit: Mo.-Mi. 08:30-12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
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Fußnote:
¹ vgl. Art. 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Iden-
tifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. EU 
Nr. L 257 S. 73)

Sonstige amtliche Mitteilungen

Der Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen und 
Stellungnahmen, die sich auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) beziehen, 
nur auf dieses Verwaltungsverfahren.
Der Präklusion unterliegt ebenfalls nicht ein Vorbringen, das sich 
auf Umstände bezieht, die die Planfeststellungsbehörde von Rechts 
wegen hindern, eine Maßnahme im Wege der Planfeststellung 
zuzulassen. Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung oder 
Stellungnahme setzt voraus, dass aus der Einwendung bzw. der Stel-
lungnahme zumindest der geltend gemachte Belang und die Art der 
Beeinträchtigung hervorgehen. Einwendungen bzw. Stellungnah-
men ohne diesen Mindestinhalt sind unbeachtlich.
Maßgeblich für die Einhaltung der Einwendungsfrist ist der Eingang 
der Einwendung bei einer der oben genannten Behörden.
3. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschrif-
tenlisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich lau-
tender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf 
jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit 
Name, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner 
zu bezeichnen. Andernfalls können diese Einwendungen unberück-
sichtigt bleiben.
4. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichti-
gung der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG von der Aus-
legung des Plans.
5. Die Anhörungsbehörde kann gemäß § 18 a Nr. 1 AEG im Sinne 
des § 73 Abs. 6 VwVfG auf eine Erörterung verzichten. Dabei kön-
nen nach § 5 PlanSiG auch geltende Beschränkungen aufgrund der 
COVID-19-Pandemie und das Risiko der weiteren Ausbreitung des 
Virus berücksichtigt werden. Von einer Erörterung kann im Regelfall 
abgesehen werden, wenn ein ausgelegter Plan geändert werden soll 
(§ 18 a Nr. 2 AEG).
6. Wird eine mündliche Verhandlung anberaumt, werden die recht-
zeitig erhobenen Einwendungen gegen den Plan, die rechtzeitig 
abgegebenen Stellungnahmen von Vereinigungen nach § 73 Abs. 
4 Satz 5 VwVfG sowie die Stellungnahmen der Behörden zu dem 
Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen 
sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnah-
men abgegeben haben, in einem Termin erörtert.
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch 
ohne ihn verhandelt werden.
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevoll-
mächtigung ist der Anhörungsbehörde durch eine schriftliche Voll-
macht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu 
geben ist.
Dieser Erörterungstermin wird dann mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt gemacht. Die Behörden, der Träger des Vorha-
bens und diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben 
oder Stellungnahmen abgegeben haben, werden gesondert von 
dem Erörterungstermin benachrichtigt. Bei gleichförmigen Einwen-
dungen wird der Vertreter benachrichtigt.
Bei mehr als 50 vorzunehmenden Benachrichtigungen oder Zustel-
lungen können die Personen, die Einwendungen erhoben haben, 
oder die Vereinigungen, die Stellungnahmen abgegeben haben, von 
dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benach-
richtigt werden.
7. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss 
des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde ent-
schieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.
8. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Ein-
wendungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin 
oder Vertreterbestellung entstehende Kosten können nicht erstattet 
werden. 9. Für das Vorhaben besteht keine Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 5 UVPG.
10. Entschädigungsansprüche, soweit sie nicht in der Planfest-
stellung dem Grunde nach zu entscheiden sind, werden nicht im 
Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungs-
verfahren behandelt.
11. Von Beginn der Auslegung des Planes an tritt die Veränderungs-
sperre nach § 19 Abs. 1 AEG in Kraft. Darüber hinaus steht ab die-
sem Zeitpunkt dem Träger des Vorhabens ein Vorkaufsrecht an den 
betroffenen Flächen zu (§ 19 Abs. 3 AEG).

Landstuhl, 30.06.2020
Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl

Uwe Unnold, 1. Beigeordneter

sommerschule  
rheinland-Pfalz

Liebe Eltern,
liebe Sorgeberechtigte,
die Verbandsgemeinde Landstuhl wird in der Zeit vom 3. bis 7. 
und 10. bis 14. August 2020 die Sommerschule anbieten. Das 
Angebot findet in der Grundschule „In der Au“, Römerstr. 88, 
Landstuhl, in der Zeit von 9:00 Uhr - 12:00 Uhr statt und rich-
tet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 8. Hierzu 
stellt das Land ehrenamtlich Tätige zur Verfügung, die Ihrem 
Kind in den Fächern Deutsch und Mathematik eine Vertiefung 
des Lernstoffes ermöglichen. Dies geschieht in kleinen Lern-
gruppen. Ihr Kind kann eine Woche dieses Angebot nutzen.
Sie können Ihr Kind per Email unter:
brigitte.wilhelm@landstuhl.de oder sarah.hoffmann@land-
stuhl.de anmelden.
Bitte geben Sie Ihre „Wunschwoche“, Vorname, name, 
geburtsdatum, anschrift mit Telefonnummer, name der 
schule, die ihr Kind derzeit besucht sowie die Klassenstufe 
an.
Wir werden dann anhand der Teilnehmerzahlen entscheiden, 
ob wir Ihrem Wunsch entsprechen können und Sie entspre-
chend informieren.
Die Anmeldung ist bis zum 17. Juli 2020 möglich. Später ein-
gehende Anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt wer-
den.
Aufgrund der Vorgaben ist der Besuch nach erfolgter Anmel-
dung verbindlich!
Bitte beachten Sie, dass für dieses Angebot kein Anspruch auf 
Schülerbeförderung nach § 69 Schulgesetz besteht. Das bedeu-
tet für Sie, dass Sie für die Organisation der Beförderung Ihres 
Kindes von und zur Sommerschule selbst verantwortlich sind.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Der Einreicher ist für die vom ihm an das Amtsblatt zur Veröffentli-
chung eingereichten Inhalte selbst verantwortlich. Der Einreicher 
stellt die Verbandsgemeinde Landstuhl von allen Ansprüchen 
frei, die Dritte gegen die Verbandsgemeinde Landstuhl wegen 
der Verletzung eigener Rechte durch Inhalte des Einreichers 
geltend machen. Im Falle einer erfolgreichen Inanspruchnahme 
durch Dritte ist der Einreicher zum Ersatz des Schadens verpflich-
tet, der der Verbandsgemeinde Landstuhl dadurch entsteht. 
Dazu zählen auch Kosten der Rechtsverfolgung.

Hinweis: Corona-Krise

Für den Fall, dass Ihr Mitteilungsblatt wegen des 
Corona-Virus´ nicht oder nur eingeschränkt her-
gestellt oder verteilt werden kann, haben wir alle 
Inhalte online freigeschaltet.

Das Team der LINUS WITTICH Medien KG

Nutzen Sie die Möglichkeit unter: ol.wittich.de 
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Verbandsgemeinde Landstuhl
Stellenausschreibung

Bei der Verbandsgemeinde Landstuhl – Abteilung Finanzen – ist 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

eines/r Dipl. Verwaltungsbetriebswirt/-in (FH) / 
Dipl. Finanzwirt/-in (FH)

Steuerfachwirt/-in / Bilanzbuchhalter/-in (m/w/d)
unbefristet in Vollzeit zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere folgende Arbei-
ten:
- die Erstellung von Haushaltsplänen und Haushaltssatzungen
- die Erstellung von Jahresabschlüssen samt Anlagenbuchhal-

tung
- die Mithilfe bei der Umsetzung der Neuregelungen der 

Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts (§ 2b UStG)

- die Fertigung der Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Jah-
ressteuererklärungen

- die Beratung der Organisationseinheiten beim Haushaltsvoll-
zug

- die Teilnahme an Sitzungen der Gremien als fachliche Bera-
tung

Folgende fachliche und persönliche Qualifikationen erwar-
ten wir:
- erfolgreicher Abschluss als Diplom Verwaltungsbetriebswirt/-

in (FH), Diplom Finanzwirt/-in (FH), Dipl. Verwaltungswirt/-
in (FH) bzw. eine abgeschlossene Ausbildung als 
Steuerfachwirt/-in oder Bilanzbuchhalter/-in

- fundierte Kenntnisse in der kaufmännischen Buchführung, 
Betriebswirtschaftslehre und im Steuerrecht

- selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten im Team 
und ein hohes Maß an Eigeninitiative

- eine genaue und gewissenhafte Arbeitsweise
- Fähigkeit strukturiert zu denken und Zusammenhänge zu 

erkennen
- sehr gutes Zahlenverständnis und ausgeprägte analytische 

Fähigkeiten
- Einsatz- und Leistungsbereitschaft
Die Eingruppierung erfolgt nach Besoldungsgruppe A10 LBesG 
bzw. Entgeltgruppe 9c TVöD.
Frauen werden bei der Verbandsgemeinde Landstuhl gefördert 
und ausdrücklich aufgefordert, sich um die zu besetzende Stelle 
zu bewerben.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei entsprechen-
der Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis spätestens 24. Juli 2020 an die
Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 1, Fachbereich Personal und Organisation
Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl
oder per E-Mail in PDF-Format
mit einer maximalen Dateigröße von 8 MB
an bewerbung@landstuhl.de

Landstuhl, den 01.07.2020
gez. Uwe Unnold, 1. Beigeordneter

Verbandsgemeinde Landstuhl
Die Verbandsgemeinde Landstuhl sucht zum nächstmöglichen 
Termin eine/n

Bauhofmitarbeiter/in (m/w/d)
unbefristet in Vollzeit

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere folgende Arbei-
ten:
· Pflege- und Unterhaltungsarbeiten im Grünflächen- und Lie-

genschaftsbereich der Verbandsgemeinde Landstuhl,
· Reinigung und Pflege/Wartung von Grünanlagen, Spielplät-

zen und sonstigen Grundstücken und Einrichtungen sowie 
Mäharbeiten, Heckenschneid- und Baumfällarbeiten im 
Zuständigkeitsbereich der Verbandsgemeinde Landstuhl,

· Straßenreinigungs-, Straßenunterhaltungs- und Straßenbau-
arbeiten, Beschilderungen sowie wiederkehrende Arbeiten 
im Straßen- und Entwässerungsbereich der Verbandsge-
meinde Landstuhl, usw.,

· Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an kommunalen 
Gebäuden und Einrichtungen sowie Hausmeistertätigkeiten,

· Unterstützung bei Veranstaltungen im Gebiet der Verbands-
gemeinde Landstuhl,

· Durchführung des Winterdienstes,
· Bestattungsarbeiten (Aushub und Schließung von Grabstät-

ten),
· sonstige handwerkliche Tätigkeiten usw.
Folgende fachliche und persönliche Qualifikationen erwar-
ten wir:
- Berufsausbildung mit handwerklichem Abschluss,
- Führerschein mindestens der Klasse BE,
- Bereitschaft zum Erwerb der Führerscheinklasse CE (falls 

nicht vorhanden)
- Einsatzbereitschaft,
- Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit,
- Bereitschaft zur Mehrarbeit, Winterdienst und Rufbereitschaft 

sowie gesundheitliche Eignung für Tätigkeiten im Freien bei 
allen Witterungsbedingungen wird vorausgesetzt.

Die Einstellung erfolgt in der Entgeltgruppe 5 TVöD.
Frauen werden bei der Verbandsgemeinde Landstuhl gefördert 
und ausdrücklich aufgefordert, sich um die zu besetzende Stelle 
zu bewerben.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei entsprechen-
der Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis spätestens 22. Juli 2020 an die Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Abteilung 1, Fachbereich Personal und 
Organisation, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl

Landstuhl, den 29.06.2020
In Vertretung

gez. Uwe Unnold, 1. Beigeordneter
Hinweis zum Verbleib der Bewerbungsunterlagen:
Bitte beachten Sie, dass die Bewerbungsunterlagen aus Kosten-
gründen nicht zurückgeschickt werden. Verzichten Sie daher 
bitte auf das Einreichen von Schnellheftern oder Bewerbungs-
mappen und reichen Sie keine Originale ein. Sollten Sie eine 
Rücksendung der Bewerbungsunterlagen wünschen, senden Sie 
uns bitte einen ausreichend frankierten Rückumschlag zu. Ande-
renfalls werden die Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens vernichtet. Bewerbungs- und Reisekos-
ten werden von der Verbandsgemeinde Landstuhl nicht erstattet.

Aus unserer Feuerwehr

Übungen unserer 
Wehreinheiten

Ab Juli finden wieder die Übungen der 
Wehreinheiten (Aktive) statt. Nähere Infor-
mationen erhaltet ihr bei den Wehrführern.

Datenschutz geht uns alle an...
Die DSGVO unterscheidet nicht zwischen öffentlich 
und nichtöffentlich. Somit gelten grundsätzlich sämt-
liche Vorschriften der DSGVO auch für Vereine.

blog.wittich.de
Diskutieren Sie mit uns über dieses Thema!
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Aus unseren Schulen

Verabschiedung der Schulleiterin
Der Verbandsvorsteher des IGS Zweckverbandes Landstuhl, Bür-
germeister Dr. Peter Degenhardt und seine Stellvertreterin, die 1. 
Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt haben die Schulleiterin der 
IGS Am Nanstein Landstuhl, Monika Wagner-Gödtel verabschiedet, 
die ab den Sommerferien die Freistellungsphase der Altersteilzeit 
antritt. Monika Wagner-Gödtel war bereits seit 2004 Schulleiterin der 
Konrad-Adenauer-Realschule und wurde dann die erste Schulleiterin 
der IGS. Damit, so Degenhardt und Heß-Schmidt, habe sie gemein-
sam mit dem Schulträger die Schule bis zu ihrem Aufwuchs zur IGS 
mit gymnasialer Oberstufe von Anfang an mit Herzblut begleitet. 
Der Verbandsvorsteher und seine Stellvertreterin dankten dafür mit 
kleinen Geschenken von Herzen und wünschten für die Zukunft alles 
Gute!

Bürger und ihre Umwelt

Unterwegs im Zauberwald 
Märchenwanderung

Zur ersten Märchenwanderung in 
diesem Jahr lade ich sie für Sams-
tag, 11.07.2020, 14.00 Uhr ein.
Treffpunkt: an der Burg Nanstein 
bei Landstuhl
Unterwegs entdecken wir den 
Zauberwald bei Landstuhl und 
lauschen an verschiedenen Plät-
zen der Musik, den Märchen und 
Geschichten aus alter Zeit!
Für Kinder (ab 5 Jahre) und 
Erwachsene!
Bitte Sitzkissen/Auflage mitbrin-
gen und an festes Schuhwerk und 
wettergemäße Kleidung denken!

Preis: Erwachsene: EUR 6,00
Kinder : EUR 5,00
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, bitte unbedingt anmelden und bei 
der Anmeldung Name, Adresse und Telefonnummer aller Teilnehmer 
angeben!
Informationen und Anmeldung bei:
Hiltrud Woll, Natur-, Kultur- und Gästeführerin,
Mitglied der Südwestpfalz Gästeführer-IG, BVGD zertifiziert
06371-15436 oder E-Mail: HiltrudWoll@g-ig.de

Tourist-Information

Tourist-Informationen der 
Verbandsgemeinde  

Landstuhl und Luftkurort 
Trippstadt

Öffnungszeiten April - September:
Mo., Di., Mi., Do., Fr., 
Sa. 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Mo., Di., Do., Fr. 13.00 Uhr - 16.00 Uhr

Montainbikepark Pfälzerwald e.V.
Hauptstraße 22, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/99 23 961
info@mountainbikepark-pfaelzerwald.de, 
www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de

Tourist-Information 
der Verbandsgemeinde Landstuhl
Geschäftsstelle Zentrum Pfälzerwald 
Touristik
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/13 000 12
tourismus@vglandstuhl.de
www.landstuhl.de

Tourist-Information Luftkurort Trippstadt
Hauptstraße 26, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/3 41, Fax: 06306/15 29
info@trippstadt.de, www.trippstadt.de
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr 
und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Mi. 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Öffnungszeiten 
Grünabfallsammelstellen

Bann
April bis November

Mittwoch & Freitag, 17.00 - 19.00 Uhr
Samstag, 13.00 - 17.00 Uhr

Hauptstuhl
April bis November

Freitag, 15.00 - 18.00 Uhr
Samstag, 12.00 - 18.00 Uhr

Kindsbach
April bis November

Donnerstag, 17.00 - 19.00 Uhr
Freitag, 15.00 - 17.00 Uhr

Samstag, 13.00 - 17.00 Uhr

Landstuhl
April bis November

Dienstag, 17.00 - 20.00 Uhr
Freitag, 14.00 - 18.00 Uhr

Samstag, 10.00 - 16.00 Uhr

Mittelbrunn
ganzjährig geöffnet

Oberarnbach
ganzjährig geöffnet

Schopp
ganzjährig geöffnet
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Privatwaldbetreuer Daniel Büffel
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Rufnummer: 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zur Zeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Gratulation zum 90. Geburtstag
Wilma Jung aus Bann feierte letzte Woche ihren 90. Geburtstag. Die 
rüstige Jubilarin versorgt sich noch selbst und nimmt noch sehr aktiv 
am Gemeindeleben teil. Ihre beiden Kinder mit ihren Familien, unter 
ihnen ihr Schwiegersohn Altbürgermeister Arnold Germann, sowie 
6 Enkel und 9 Urenkel gratulierten zusammen mit zahlreichen Ver-
wandten und Bekannten dem Geburtstagskind an ihrem Ehrentag. 
Auch Ortsbürgermeister Stephan Mees war unter den Gratulanten 
und überbrachte die herzlichsten Geburtstagsgrüße im Namen des 
Landkreises Kaiserslautern und der Gemeinde Bann.

Jugendtreff Bann
Der Jugendtreff bleibt aufgrund der aktuellen Situation bis auf 
Weiteres geschlossen.

Hauptstuhl

Ortsbürgermeister gerald Frank bosch
Sprechstunden entfallen bis auf weiteres

Sonstige amtliche Mitteilungen

Manöver/Übungen der Bundeswehr
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr Wiesbaden hat mitgeteilt, dass vom 17.08. bis 
28.08.2020 eine Übung der Bundeswehr durchgeführt werden soll, 
bei der auch das Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl betroffen ist.
Nähere Angaben zur Übung:
Art und Name der Übung: ARTEP
Leitung: 7./FschJgRgt 26
Übungsraum: Hauptstuhl, Mittelbrunn
Truppenstärke: 80 Soldaten
Radfahrzeuge: 30
Kettenfahrzeuge: nein
Erdarbeiten: nein
Einsatz von Übungsmunition und Handnebel: ja
Entschädigungsansprüche für eventuelle Übungsschäden an Privat-
eigentum, sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, 
Rathaus, Zimmer 16, anzumelden.

Landstuhl, den 03.07.2020
Verbandsgemeindeverwaltung

-Örtliche Ordnungsbehörde-

Müllabfuhrtermine
für die 29. Kalenderwoche 2020

Sickingenstadt Landstuhl

-Stadtteil Atzel-

Sickingenstadt Landstuhl

-Stadtteil Melkerei- 

Landstuhl Stadt Bezirk 2 Dienstag 14. Jul 20 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Stelzenberg

Breitenau / Maudensteig

Gemeinde Trippstadt

Langensohl

Gemeinde Trippstadt

Neuhöfertal, Meiserthal

Gemeinde Trippstadt

 Wilensteinerhof

Mittwoch 15. Jul 20 Biotonne 

Papiertonne

Gemeinde Trippstadt Mittwoch 15. Jul 20

Restmülltonne 

Gelber Sack

Biotonne 

Papiertonne

Donnerstag 16. Jul 20 Restmülltonne 

Gelber Sack

Donnerstag 16. Jul 20

Gemeinde Stelzenberg Donnerstag 16. Jul 20 Restmülltonne 

Gelber Sack

Donnerstag 16. Jul 20 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Queidersbach Donnerstag 16. Jul 20 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Schopp Donnerstag 16. Jul 20 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Linden Donnerstag 16. Jul 20 Restmülltonne 

Gelber Sack

Landstuhl Stadt Bezirk 1 Dienstag Restmülltonne 

Gelber Sack

14. Jul 20

Gemeinde Kindsbach Dienstag 14. Jul 20 Restmülltonne 

Gelber Sack

Dienstag 14. Jul 20

Gemeinde Krickenbach Donnerstag 16. Jul 20 Restmülltonne 

Gelber Sack

13. Jul 20 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde  Bann Donnerstag 16. Jul 20 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Hauptstuhl Freitag 17. Jul 20 Biotonne 

Papiertonne

Gemeinde Oberarnbach Montag 13. Jul 20 Restmülltonne 

Gelber Sack

Restmülltonne 

Gelber Sack

Dienstag 14. Jul 20 Restmülltonne 

Gelber Sack

Gemeinde Mittelbrunn Montag 

Abfuhrregelung in Wochen mit Feiertag: Fällt der Abfuhrtermin auf 
einen Feiertag, so verschiebt sich diese Abfuhr auf den nächsten oder 
übernächsten Werktag. Alle in der gleichen Woche auf den Feiertag 
folgenden Abfuhren werden entweder am regulären Abfuhrtag oder 
am darauffolgenden Werktag durchgeführt. Somit kann auch sams-
tags nachgefahren werden.

Bann

Ortsbürgermeister stephan mees
Sprechstunde Mo. 19.00 - 20.00 Uhr o. n. Vereinbarung
E-Mail: info@bann.de
www.bann.de

Ruftaxi in Bann
Nur samstags und sonntags nach Landstuhl
Tel.: 0170/4752835
Bestellung 1 Stunde vor Fahrtbeginn
VRN Wabentarif

Trippstadt
Juli bis Oktober

Mittwoch, 16.00 - 19.00 Uhr
Freitag, 14.00 - 17.00 Uhr

Samstag, 11.00 - 17.00 Uhr

Queidersbach/Linden/Krickenbach
April bis Oktober

Donnerstag, 16.00 - 19.00 Uhr
Freitag, 15.00 - 19.00 Uhr

Samstag, 10.00 - 17.00 Uhr
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Beschlussergebnisse  
Gemeinderat Kindsbach

Der Gemeinderat der Gemeinde Kindsbach hat in seiner Sitzung 
am 24. Juni 2020 unter anderem folgende Beschlüsse gefasst:
- Der Gemeinderat ist grundsätzlich bereit, den Ausbau der „Wald-

straße“ und der Straße „Am Kirchhübel“ als Wiederkehrenden 
Beitrag abzurechnen, vor der endgültigen Beschlussfassung soll 
eine Anwohnerversammlung stattfinden.

- Die 1. Änderung der Friedhofsgebührensatzung wurde beschlos-
sen.

- Der Gemeinderat hat das Einvernehmen zu einem Bauantrag in 
der Industriestraße hergestellt.

- Der Gemeinderat hat das Einvernehmen zu einer Bauvoranfrage 
in der Wiesenstraße nicht erteilt.

- Der Gemeinderat ist grundsätzlich bereit, einer Änderung des 
Bebauungsplans im Gewerbegebiet unter bestimmten Bedin-
gungen zukünftig zuzustimmen.

- Der Vergabe von Tiefbauarbeiten im westlichen Ortseingang 
wurde zugestimmt.

- Einer Auftragsvergabe im Einmündungsbereich Dämmchenweg 
wurde zugestimmt.

- Der Vergabe von Bauleistungen zur Unterhaltung von Straßen 
und Gehwegen in der Gasstraße, In den Erlenwiesen und der 
Breslauer Straße wurde zugestimmt.

- Der Rat stimmt einer Vereinbarung zwischen der Ortsgemeinde 
Kindsbach und der Verbandsgemeinde Landstuhl bezüglich des 
Schüler- und Seniorentisches zu.

- Das ehemalige Spritzhaus wird wieder vermietet.
- Einem Zuschussantrag wurde stattgegeben.

Krickenbach

Ortsbürgermeister Uwe Vatter
Sprechstunden montags von 18.00 Uhr -18.30 Uhr
Tel.: 06307 993666 
E-Mail: info@uwe-vatter.de
www.krickenbach.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Über die Genehmigung der Veräußerung nachstehenden Grund-
stücks ist nach dem Grundstücksverkehrsgesetz zu entscheiden:
Gemarkung: Krickenbach Krickenbach Krickenbach
Gewanne: Jägerland Koppenhalde Schweinstal
Nutzungsart: Waldfläche Waldfläche Waldfläche
Fläche: 0,5549 ha 2,6750 ha 0,5654 ha
Landwirte/Forstwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb 
des Grundstückes interessiert sind, müssen ihr Erwerbsinteresse
- bei Bekanntmachung im Verbandsgemeindeblatt bis spätestens 

10 Tage ab Erscheinen des Verbandsgememeindeblattes
- bei Bekanntmachung durch Auslegung bis spätestens 3 Tage 

nach dem Ende der Bekanntmachungsfrist bei der Unteren 
Landwirtschaftsbehörde schriftlich bekunden.

gez. Leßmeister, Landrat

Sonstige amtliche Mitteilungen

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen-

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach
Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zur Zeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Kindsbach

Ortsbürgermeister Knut böhlke
Sprechstunde dienstags von 17.30 - 18.30 Uhr und 
nach Vereinbarung im Alten Pfarrheim, Kaiserstr. 77
www.kindsbach.de

Krabbeltreff im Jugendtreff Kindsbach
Bei Interesse bitte melden bei Frau Anne Ulrich-Schwab, Jugend-
sozialarbeiterin der VG Landstuhl, unter der Tel.: 0160-90122381, 
E-Mail: anne.ulrich-schwab@vglandstuhl.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Schüler- und Seniorentisch, 
Kinder- und Jugendtreff,  

Erzählkaffee und Spielstube
Der Schüler- und Seniorentisch, der Kinder- und Jugendtreff 
sowie das Erzählkaffee und die Spielstube bleiben aufgrund der 
aktuellen Situation bis auf Weiteres geschlossen.

Wolfgang Natter 
schenkt Ortsgemeinde zwei Bilder

Zwei selbst gemalte Bilder hat der Kindsbacher Künstler Wolfgang 
Natter der Ortsgemeinde übergeben.
Das eine Bild zeigt einen Blick vom Weg zum Friedhof auf die katho-
lische Kirche. Im Vordergrund sind Gärten des Fellwoogs zu sehen.
Das zweite Bild hat eine Bruchlandschaft in der näheren Umgebung 
als Motiv.
Gerne nahm Ortsbürgermeister Knut Böhlke das Geschenk entgegen 
und bedankte sich bei Herrn Natter für zwei weitere schöne Bilder 
des kreativen Heimatmalers.

L395/KL Neubau  
Fahrbahnteiler Kindsbach

Der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern informiert darüber, dass 
für den Neubau des Fahrbahnteilers am westlichen Ortseingang von 
Kindsbach die Vollsperrung zwischen Landstuhl und Kindsbach am 
Montag, den 06.07.2020 begonnen haben und voraussichtlich bis 
Donnerstag, den 30.07.2020 andauern wird.
Aufgrund der geringen Straßenbreiten ist für die jetzt anstehenden 
Arbeiten eine Vollsperrung erforderlich.
Weitere Restarbeiten werden im Anschluss der Vollsperrung unter 
halbseitiger Sperrung durchgeführt.
Wir bitten die Verkehrsteilnehmer und die Anlieger der Umleitungs-
strecke um Verständnis für die Beeinträchtigungen.
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Öffentliche Bekanntmachungen

Haushaltssatzung  
der Sickingenstadt Landstuhl

für das Haushaltsjahr 2020
Der Stadtrat der Sickingenstadt Landstuhl hat am 05. Mai 2020 auf-
grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 
31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende 
Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die 
Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 30.Juni 
2020 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf  17.101.840 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  19.398.100 €
der Jahresfehlbetrag auf  2.296.260 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf  - 1.043.560 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  984.670 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  2.608.330 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit auf  - 1.623.660 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit auf  2.667.220 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men erforderlich ist, wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf  0 €
verzinste Kredite auf  1.623.660 €
zusammen auf  1.623.660 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächti-
gungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 €.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenom-
men werden müssen, beläuft sich auf 0,00 €.

§ 4 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen  
für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermö-
gen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsfördermaßnahmen
Sondervermögen Stadtwerke auf  0 €
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Sondervermögen Stadtwerke auf  5.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen
Sondervermögen Stadtwerke auf  0 €

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festge-
setzt:
a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe  460 v. H.
b) Grundsteuer B für Grundstücke  460 v. H.
c) Gewerbesteuer  400 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindege-
bietes gehalten werden
für den ersten Hund  60,00 €
für jeden weiteren Hund  144,00 €
für den 1. gefährlichen Hund  402,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund  1.002,00 €
Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 
11.02.2020 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt voraussichtlich 
63.522.254,07 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 
zum 31.12.2019 beträgt 60.039.984,07 Euro und zum 31.12.2020 
57.743.724,07 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen 
 und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Ein-
zelfall 50.000 Euro überschritten sind.

Sickingenstadt Landstuhl

stadtbürgermeister ralf Hersina
Sprechstunden nach Vereinbarung
Tel. 06371 83112, E-Mail: ralf.hersina@landstuhl.de
www.landstuhl.de

Stadtbücherei  
der Sickingenstadt 

Landstuhl
 Bücher aller Fachrichtungen, Zeitschriften, 
Kassetten, CDs, CD-ROMs - Fernleihe
Klassenführungen (mittwochs morgens) 
nach Absprache mit Frau Graf

Kontakt:  Telefon: 06371/14652, 
Fax: 06371/913483
Internet: www.stadtbuecherei.landstuhl.de
E-Mail: stadtbuecherei@landstuhl.de

Artothek 
Bilder (Gemälde,  

Zeichnungen und Drucke)
Kontakt: 
Telefon: 06371/1300880, Fax: 06371/1300888
Internet: www.artothek.landstuhl.de
www.landstuhl.de, E-Mail: artothek@landstuhl.de
Anschrift Stadtbücherei u. Artothek:
Hauptstr. 3a, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Dienstag: ........................................................................ 14.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch:  ...................................................................... 08.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag:  .................................................................. 14.00 - 17.00 Uhr
Freitag:  ............................................................................ 09.00 - 12.00 Uhr
............................................................................................ 14.00 - 18.00 Uhr
Samstag:  ........................................................................ 09.00 - 12.00 Uhr

Bücher aller Fachrichtungen, Zeitschriften, Wii-Spiele, 
PS4-Spiele, CDs, CD-Roms, DVDs, Tonies, Tiptoi Bücher 
und Spiele, Fernleihe - WLan-Internet
Klassenführungen nach Absprache
Telefon: 06371 14652, Fax: 06371 913483
Internet: www.stadtbuecherei.landstuhl.de
E-Mail: stadtbuecherei@landstuhl.de

Burg Nanstein
Burgweg, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Jan. - März: 10.00 - 16.00 Uhr
April - Sept.: 09.00 - 18.00 Uhr
Okt. - Nov.: 10.00 - 16.00 Uhr
Dezember geschlossen
Montags geschlossen (außer an Fei-
ertagen)

Letzter Burgeintritt ist 30 Minuten vor Burgschließung.
Bei Schnee- und Eisglätte ist die Burg Nanstein geschlossen.
Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall unter der Telefonnum-
mer 0152-57964547 oder 06371-13460.
Gästeführungen können bei der Tourist-Information der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Hauptstr. 3a (Bürgerhaus), 66849 
Landstuhl, Telefon: 06371 / 130 00 12 , Telefax: 06371 / 130 03 59, 
E-Mail: tourismus@vglandstuhl.de, angefragt werden.

Museum der Sickingenstadt

in der Zehntenscheune, 66849 Landstuhl
Öffnungszeiten:
Bei besonderen Anlässen (Zeiten werden in der Presse 

und an dieser Stelle veröffentlicht).
Für Interessenten, Gruppen und Schulen Anmeldung bei der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Tel. 06371/83-0.
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der stadtrat der sickingenstadt 
Landstuhl hat in seiner sitzung am 30. 
Juni 2020 folgende beschlüsse gefasst:

• Der Stadtrat hat den Beschluss des Verkehrskonzeptes im Rah-
men des Förderprogrammes „Stadtumbau“ zurückgestellt.

• Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadthalle – Kultur- 
und Kongresszentrum der Sickingenstadt Landstuhl wurde 
mehrheitlich abgelehnt.

• Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde über einen Stun-
dungsantrag einer Gewerbesteuernachzahlung, mehrere vor-
zeitige Einebnungen von Grabstätten, Förderungen zweier 
Privatmaßnahmen im Zuge des Förderprogramms Stadtumbau, 
Genehmigung einer Abstandsbaulast, Abschluss einer Wegever-
einbarung, und einem Verkauf eines städtischen Grundstückes 
beraten und beschlossen.

• Weiterhin wurden die Tagesordnungspunkte Grundstück für die 
neue Kindertagesstätte sowie ein weiterer Verkauf eines städti-
schen Grundstücks zurückgestellt.

• Der Tagesordnungspunkt Flächenüberplanung, Abschluss eines 
Pachtvertrages wurde abgelehnt.

Stadthalle Landstuhl

§ 8 Wertgrenze für investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 euro sind in der 
Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 altersteilzeit
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer wird in 2 Fällen zugelassen.

§ 10 Leistungszahlungen
Die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Beschäf-
tigte erfolgt in Höhe der tariflichen Verpflichtung.
Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 
und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte 
sind in Höhe der gesetzlichen Regelungen vorgesehen.

Landstuhl, 03.07.2020
gez. Hersina

Stadtbürgermeister
Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO 
erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Fest-
setzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie 
haben folgenden Wortlaut: Der Gesamtbetrag der Kredite, deren 
Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen erforderlich ist, wird zunächst nur in Höhe 
von 1.406.660,00 euro gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO 
staatsaufsichtlich genehmigt. In den Kreditverträgen sind, soweit 
die Kredite für die Maßnahme „1142-1902 Baulandentwicklung - Am 
Rothenborn -“ bestimmt sind, Sondertilgungen in gleicher Höhe zu 
vereinbaren. Erlöse aus der Veräußerung dieser Grundstücke sind 
für entsprechende Sondertilgungen zu verwenden. Diese Genehmi-
gung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der 
Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investiti-
onen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche 
nachweislich die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 
4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der 
Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustel-
len und zu dokumentieren. Genehmigungspflichtige Festsetzungen 
für Sondervermögen mit Sonderrechnung sind in der Haushaltssat-
zung nicht enthalten.
Für den Eigenbetrieb Stadthalle ist der Haushaltssatzung kein Wirt-
schaftsplan beigefügt. Einen Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb 
und eine notwendige Nachtragshaushaltssatzung ist nachzureichen.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag 09.Juli 
2020 bis einschließlich Freitag 17.Juli 2020 während den Dienst-
stunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 
bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und 
freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 205 öffentlich aus.
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, 
dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, oder
b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeverordnung 
genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeinde-
ordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 03. Juli 2020

In Vertretung
gez. Unnold, 1. Beigeordneter

Sonstige amtliche Mitteilungen

Wochenmarkt der sickingenstadt 
Landstuhl

Jeden Freitag von 07.00 bis 13.00 Uhr auf dem Lothar - Sander - 
Platz vor der Stadthalle.

aktuell – ansprechend – attraktiv
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Kettenfahrzeuge: nein
Erdarbeiten: nein
Einsatz von Übungsmunition und Handnebel: ja
Entschädigungsansprüche für eventuelle Übungsschäden an Privat-
eigentum, sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, 
Rathaus, Zimmer 16, anzumelden.

Landstuhl, den 03.07.2020
Verbandsgemeindeverwaltung

-Örtliche Ordnungsbehörde-

Oberarnbach
Ortsbürgermeister reiner Klein
Die Sprechstunden entfallen bis auf Weiteres
Tel. 0173/ 3276772
www.klein-reiner@gmx.net

Ruftaxilinie 2585 für Oberarnbach
von Wallhalben - über Oberarnbach - nach Landstuhl Bahnhof 
und umgekehrt.
Tel.: 0170/4752835, Anmeldung spätestens 1 Stunde vor Fahrtbe-
ginn.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Jugendtreff Oberarnbach
Der Jugendtreff bleibt aufgrund der aktuellen Situation bis auf 
Weiteres geschlossen.

Queidersbach

Ortsbürgermeister ralph simbgen
Sprechstunde Die. 19.00 - 20.00 Uhr o. n. Vereinbarung, 
Tel. 06371 1300730, Mobil: 0171/5535229,
Mail: ralph-simbgen@t-online.de
www.queidersbach.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Stammessen 
 für Senioren in Queidersbach

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir haben unseren Lieferservice für die Seniorenessen umorgani-
siert. Die Essen werden ab sofort vom Team des kath. Pfarrheims 
in Linden gekocht und von unseren ehrenamtlichen Helfern hier 
in Queidersbach zu Ihnen nach Hause gebracht.
Den wöchentlichen Speiseplan finden Sie hier im Amtsblatt unter 
den Mitteilungen der Gemeinde Linden.
Wenn Sie an unserem Angebot interessiert sind, melden Sie sich 
bitte mindestens einen Tag vorher bei unserer Beigeordneten 
Waltraud Gries (Tel. 0176-31611350).

Ralph Simbgen
Ortsbürgermeister

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen -

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach
Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zur Zeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Linden

Ortsbürgermeisterin nicole meier
Die Sprechstunden entfallen bis auf Weiteres
Tel.: 06307/7114, E-Mail: meiernicole@gmx.de
www.gemeinde-linden.de

Forstamt Kaiserslautern
- Privatwaldbetreuungsrevier Sickingen -

Zuständig für den Privatwald der Gemarkungen Linden, Krickenbach 
und Queidersbach
Revierleiter: Daniel Büffel, Tel. 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zur Zeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Mittagstisch für Senioren in Linden
von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr im Kath. 
Pfarrheim
Anmeldung 1-(2) Tag(e) im Voraus unter 
0175/1909862 oder 0151/26680841
Täglich frisch zubereitet!
Vor- oder Nachspeise und Hauptgericht 

für 4,50 EUR
Möglichkeit der Lieferung nach Hause für 5,50 EUR
- Lieferung nach Linden und Krickenbach möglich -
Aufgrund der aktuellen Situation erfolgt ausschließlich die 
Lieferung Nachhause.
Speiseplan vom 13. Juli bis 17. Juli 2020
Montag: Würstchen-Gulasch mit Paprika und Nudeln
*Schokopudding*
Dienstag: Rahmhackbällchen mit Kroketten und kl. Salat
*Frisches Obst*
Mittwoch: Kartoffelsuppe mit Bauernbrot
*Käsewürfel mit Trauben*
Donnerstag: Currygeschnetzeltes (Huhn) mit Gemüsereis
*Kuchen*
Freitag: Fischstäbchen mit Kartoffelsalat
*Eis am Stiel*

Nicole Meier, Ortsbürgermeisterin

Mittelbrunn

Ortsbürgermeister dr. altherr
Sprechstunde nach Vereinbarung
Tel. 06371/912914

Privatwaldbetreuer Daniel Büffel
Landesforsten Rheinland-Pfalz
Rufnummer: 0152-28850995
E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de
Zur Zeit findet keine Sprechstunde in Hermersberg statt.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Manöver/Übungen der Bundeswehr
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr Wiesbaden hat mitgeteilt, dass vom 17.08. bis 
28.08.2020 eine Übung der Bundeswehr durchgeführt werden soll, 
bei der auch das Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl betroffen ist.
Nähere Angaben zur Übung:
Art und Name der Übung: ARTEP
Leitung: 7./FschJgRgt 26
Übungsraum: Hauptstuhl, Mittelbrunn
Truppenstärke: 80 Soldaten
Radfahrzeuge: 30
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Stelzenberg

Ortsbürgermeister Fritz geib
Sprechstunde donnerstags von 18.00-19.00 Uhr 
im Mehrgenerationentreff, 
Tel. 06306 992885, Mobil 0171 4425677
www.stelzenberg.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Nachruf
Die Gemeinde Stelzenberg trauert um Herrn

Willi Jörg
der am 3. Juli 2020 im Alter von 93 Jahren verstorben ist.

Der Verstorbene war von 1964 bis 1979 und von 1989 bis 1999 
Mitglied des Gemeinderates Stelzenberg. Sein Engagement für 
die Ortsgemeinde war vorbildlich.

Unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt den Angehörigen.

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewah-
ren.

Stelzenberg, im Juli 2020
Fritz Geib

Ortsbürgermeister

Trippstadt

Ortsbürgermeister Jens Specht
Sprechstunden im Rathaus jeden 2. und 4. Mittwoch
im Monat von 18.30 bis 19.00 Uhr. 
In dringenden Fällen: 0151 53193010
www.trippstadt.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung des Beschlusses über 
die Aufstellung des Umlegungsplans

Nach § 69 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBL. I S. 3634) in seiner jeweils 
geltenden Fassung wird bekanntgemacht, dass der Umlegungsplan 
für das Umlegungsgebiet „Heidenkopf 2“, Gemeinde Trippstadt, 
Gemarkung Trippstadt nach Erörterung mit den Eigentümern durch 
Beschluss am 24. Juni 2020 aufgestellt worden ist.
Der Umlegungsplan besteht aus der Umlegungskarte und dem 
Umlegungsverzeichnis.
Bis zur Grundbuchberichtigung kann der Umlegungsplan beim 
Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz, Dienstort Kusel, Bahn-
hofstraße 59, Zimmer 2, 66869 Kusel als Geschäftsstelle des 
Umlegungsausschusses der Gemeinde Trippstadt während der 
Dienststunden, nach vorheriger Vereinbarung eines Termins, von 
jedem, der ein berechtigtes Interesse darlegt, eingesehen werden.
Den an der Umlegung Beteiligten wird ein ihre Rechte betreffender 
Auszug aus dem Umlegungsplan mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zugestellt.

Kusel, den 29. Juni 2020
gez. Michael Loos

Hinweis:
Die Veröffentlichung kann ebenfalls auf der Internetseite des Ver-
messungs- und Katasteramtes Westpfalz eingesehen werden.

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Trippstadt wurden 
zu einer Sitzung eingeladen auf Dienstag, den 14.07.2020, 19:00 
Uhr, in der Karlstalhalle, Auf dem Steig 1, 67705 Trippstadt.
Zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes kann die Zuschauer-
zahl beschränkt werden. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
wird empfohlen.

Schopp

Ortsbürgermeister benjamin busch
Die Sprechstunden entfallen bis auf Weiteres
Tel. 0151 46284203, EMail: busch.schopp@t-online.de
www.gemeinde-schopp.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Ortsübliche Bekanntmachung  
eines Grenztermins in der 

Ortsgemeinde Schopp
In der Gemarkung Schopp wird am Donnerstag, den 23.07.2020 
um 18:00 Uhr
Treffpunkt: Turnhalle in Schopp
ein Grenztermin durchgeführt, in dem auf Antrag der Ortsgemeinde 
Schopp Flurstücksgrenzen nach § 17 Abs. 3 Satz 3 des Landesgesetz-
tes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezem-
ber 2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1) bestimmt und abgemarkt werden 
sollen.
Folgende Flurstücke sind bei dem Grenztermin betroffen:
Gemarkung Schopp:
Flurstücke 357/19, 421/2, 421/3, 427/5, 430/6, 431/6, 432/8, 433/14, 
436/6, 438/1, 439, 439/2, 440/1, 441, 442, 442/2, 443, 444, 445, 446, 
447, 448, 449, 449/6, 449/8, 449/9, 450/11, 450/12, 450/13, 452/10 
u. 453/9.
(Vermessung der Grenzen des Verfahrensgebietes der vereinfachten 
Baulandumlegung „Gewerbegebiet-Süd“ in Schopp)
Den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbauberechtigten wird 
Gelegenheit gegeben, sich zu den für die Bestimmung und Abmar-
kung der Flurstücksgrenzen erheblichen Tatsachen zu äußern (Anhörung).
Das Ergebnis der Grenzbestimmung und der Abmarkung wird 
bekannt gegeben.
Die Eigentümerinnen, Eigentümer und Erbbauberechtigte werden 
gebeten zum Grenztermin Ausweispapiere (z.B. Personalausweis, 
Reisepass) mitzubringen.
Sie können sich auch durch eine schriftlich bevollmächtigte Person 
vertreten lassen.
Wir weisen darauf hin, dass die Flurstücksgrenzen auch ohne die 
Anwesenheit der Eigentümerinnen, Eigentümer und Erbbauberech-
tigte bestimmt und abgemarkt werden können.
Sollten die Eigentümerinnen, Eigentümer und Erbbauberechtigten 
am Grenztermin nicht teilnehmen können, wird Ihnen das Ergebnis 
nachträglich schriftlich oder öffentlich bekannt gegeben.
Die entstehenden Kosten für die Teilnahme an dem Grenztermin 
können nicht erstattet werden.

Kusel, den 01.07.2020
Vermessungsbüro Strauß & Christoffel

Dipl. Ing. (FH) Otmar F. Strauß
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Lehnstraße 16, 66869 Kusel
(Öffentliche Vermessungsstelle)

Sonstige amtliche Mitteilungen

Straßensperrung aufgrund von 
Baugrunderkundung

Aufgrund von Baugrunderkundungen ist es notwendig, den Bereich 
„Im Kobertal“ ab der Einmündung Bahnhofstraße bis zu der 
Abzweigung Schützenhaus, am Montag, 13.07.2020 vollständig 
zu sperren.
Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis.
Informationen zu Arbeitsstellen im Bereich der Verbandsgemeinde 
Landstuhl können auch unter folgendem Link abgerufen werden:
www.landstuhl.de/die-verbandsgemeinde/aktuelle-strassensper-
rungen

Landstuhl, 24.06.2020
Verbandsgemeindeverwaltung

-Straßenverkehrsbehörde-
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Uhr, Do. 8:00 - 12:00 Uhr und 13:30 - 18:00 Uhr. Samstags bleibt die 
Zulassungsstelle weiterhin geschlossen.
„Wir freuen uns, dass die Kooperation mit den Westpfalz-Werkstätten 
trotz der Einschränkungen im Rahmen der Coronapandemie so vor-
bildlich ist. So können wir ab dem 6. Juli unsere Kfz-Zulassungsstelle 
wieder zu den regulären Zeiten öffnen und die Schilderprägestelle 
der Westpfalz-Werkstätten ist wieder besetzt. Über die Öffnung der 
Außenstelle werden sich sicher nicht nur die Bürgerinnen und Bür-
ger aus dem westlichen Landkreis freuen, die Entlastung wird sich 
an unserem Hauptstandort in der Lauterstraße bemerkbar machen“, 
freut sich Landrat Ralf Leßmeister.

Fundsachen / zu verschenken

Zu verschenken
- Multifunktionsspieletische für Kinder zu verschenken. Unter 

anderem Hacker, Billiard Tischtennis. Tel.: 06306/991589 Bitte nur 
zwischen 17 und 21 Uhr anrufen.

- Bett 2x1 m, Holzoptik (hell), mit Lattenrost und hochwertiger 
Matratze und Nachttisch (3 Schubladen) zu verschenken. Telefo-
nisch erreichbar ab 18:00 Uhr unter der 06371/60609 ggf. Nach-
richt auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.

- Eine Tonne zu verschenken, Tel.: 06306/1735
Haben auch Sie etwas zu verschenken?
Dann können Sie als Privathaushalt über die Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Amtsblatt, kostenlos eine Anzeige 
über gebrauchte, gut erhaltene Gegenstände die für den Sperr-
müll zu schade sind, aufgeben.
Der Gegenstand kann mit einer kurzen Beschreibung und der 
Telefonnummer des Schenkenden in dieser Rubrik veröffentlicht 
werden.
Anzeigen-Annahme beim Amtsblatt unter:
Telefon: 06371/83119 oder per Email: amtsblatt@landstuhl.de

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Privaterschließung NBG Heidenkopf II

- Beauftragung Erschließungsträger
2. Bauangelegenheiten
2.1 Bauantrag (Tektur)

Umbau Teilflächen der ehemaligen Stallungen zu Wohnung, 
Anbau Wohnraum und Vordach;
Umbau Teilfläche der ehemaligen Stallungen zu Essraum und 
Errichtung PV-Anlage, Unterhammer

3. Verschiedenes
- Anfragen und Mitteilungen

3.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
3.2 Mitteilungen der Verwaltung

Trippstadt, den 06.07.2020
gez. Specht, Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Gemeindebücherei Trippstadt

Hauptstraße 32, E-Mail: buecherei.trippstadt@hot-
mail.de, Telefon: 06306/701470

Geänderte Öffnungszeiten ab 15.05.2020
mittwochs von 17:00 – 19:00 Uhr
freitags von 16:00 – 18:00 Uhr

Neue Romane und Krimis sind eingetroffen!
Noch rechtzeitig vor der Urlaubszeit sind viele neue Romane und Kri-
mis einge-troffen. Wer also noch eine Urlaubslektüre sucht, für den 
stehen neben zahlreichen anderen neuen Büchern, folgende Bücher 
zur Ausleihe bereit:
Der Gutshof im alten Land (Micaela Jary)
Alle, die historische Romane und unterhaltsame Familiensagen 
mögen, sollten dieses Buch lesen. Dieser Roman hat mehr zu bieten 
als der Klappentext vermuten lässt.
Dunkel (Ragnar Jonasson)
Laut „The Times“ einer der 100 besten Krimis und Thriller seit 1945.

In diesem Jahr machen wir keine Sommerferien!
Die Bücherei ist während der Ferien jeden Freitag von 16:00 bis 18:00 
Uhr geöffnet.
Das Büchereiteam wünscht allen Lesern*innen eine schöne Ferien- 
bzw. Urlaubszeit.

Nachrichten 
anderer Behörden und Stellen

Kfz-Zulassungsstelle in Landstuhl  
ab 6. Juli wieder geöffnet

Ab 6. Juli ist die Außenstelle der Kfz-Zulassung in Landstuhl, Bruch-
wiesenstraße 31, wieder zu den regulären Zeiten geöffnet: Mo. und 
Di. 8:00 - 12:00 Uhr und 13.30 bis 16:00 Uhr, Mi. und Fr. 8:00 - 12:00 
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  Hotel Klosterhof in Neukirchen 
beim Heiligen Blut

Bayerischer Wald
Landhotel Wasgau in Hauenstein

Pfälzerwald
Heide Hotel Reinstorf

Lüneburger Heide

Reise-Code: 
was 

4 Tage inkl. Halbpension

schon ab 5 99,p.P.– Reise-Code: 
here 

3 Tage inkl. Halbpension

schon ab 5 89,p.P.–Reise-Code: 
klne 

4 Tage inkl. All Inclusive

schon ab 5 99,p.P.–

Ihr Hotel begrüßt Sie mit einem Restaurant, einer 
Bar, Biergarten, Tennisplatz, Tischtennis, Spielplatz 
und einem Aufzug. Zur Entspannung stehen Ihnen 
ein Hallenbad und eine Sauna zur Verfügung.

Ihr Zimmer ist mit Dusche/WC, Fön, TV und Telefon
eingerichtet. Schöne Ausblicke bietet ein Balkon.

Für Sie inklusive: 

 3 / 5 / 7 Übernachtungen
3 / 5 / 7 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
 3 / 5 / 7 x Abendessen als 3-Gang-Menü o. Buffet
 Willkommensgetränk
 Willkommensgeschenk mit 2 x Hausmacher 

Wurst und 1 Flasche Wein (0,2 l) pro Zimmer
Nutzung von Hallenbad und Sauna
Nutzung des Tennisplatzes (geteert, ca. 200 m)
WLAN im öffentlichen Bereich
 Informationen über die Region
Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

Ihr Hotel erstrahlt nach umfangreicher Renovierung
im neuen Glanz und bietet ein Restaurant, eine Bar,
Frühstücksraum, Terrasse, Aufzug, Kegelbahn und 
Fahrradverleih. Der Wellnessbereich verwöhnt Sie
mit einem Hallenbad, Finnischer Sauna, Dampfbad, 
Sanarium und Ruheraum.

Ihr Zimmer erwartet Sie mit Bad oder Dusche/WC,
Fön, TV und Telefon. Die Doppelzimmer Komfort 
sind moderner ausgestattet und verfügen über 
gemütliche Boxspringbetten.

Für Sie inklusive: 

 2 / 4 / 7 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet
2 / 4 / 7 x Abendessen als 2-Gang-Menü
1 Flasche Wasser oder Wein pro Zimmer
1 x 1 Tasse Kaffee oder Tee
 Wellnessbereich mit Hallenbad, Finnischer 

Sauna, Dampfbad, Sanarium und Ruheraum
WLANInformationen über die Region
Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

TERMINE & PREISE in € / Person im DZ

Saison  *letzte Abreise
Anreise täglich
Nächte 2 4 7

01.11. - 30.11.20,  02.01. - 28.02.21,  
01.11. - 30.11.21 89 178 329

01.10. - 31.10.20,  01.12. - 20.12.20,  
01.03. - 30.06.21,  01.10. - 31.10.21,  
01.12. - 22.12.21* 

99 198 369

13.07. - 30.09.20,  01.07. - 30.09.21 109 218 399

Zuschläge: EZ: 20 €/Nacht, DZ Komfort: 10 € p. Pers./N.
Wochenende (FR + SA): 10 € pro Person/Nacht
Bei 7 Nächten ist der Wochenendzuschlag bereits inkludiert.
Ermäßigungen: 1 Kind 0 – 6,9 J. FREI, 7 – 12,9 J. 50 %
Im Doppelzimmer mit Zustellbett bei zwei Vollzahlern.
Single mit 1 Kind: Im Einzelzimmer bei einem Vollzahler.
Hunde: ca. 10 €/Tag (mit Voranm.; nicht im Restaurant)

TERMINE & PREISE in € / Person im DZ

Saison  *letzte Abreise
Anreise täglich
Nächte 3 5 7

01.11. - 17.12.20,  01.03. - 31.03.21,  
01.11. - 20.12.21* 99 159 219

01.10. - 31.10.20 109 169 239

01.10. - 31.10.21 109 179 239

13.07. - 30.09.20,  01.04. - 30.09.21 119 189 259

Einzelzimmerzuschlag: 10 €/Nacht
Ermäßigungen: 1 – 2 Kinder 0 – 11,9 Jahre FREI, 
12 – 15,9 Jahre 50 %
Im Doppelzimmer mit Zustellbett bei zwei Vollzahlern.
Hunde: 1 x kostenfrei (mit Voranm.; nicht im Restaurant),
jeder weitere Hund ca. 8,50 €/Nacht (auf Anfrage)

TERMINE & PREISE in € / Person im DZ

Saison  *letzte Abreise
Anreise täglich
Nächte 3 5 7

26.11. - 20.12.20* 99 169 219

08.11. - 25.11.20 109 179 229

06.09. - 07.11.20 139 219 279

13.07. - 05.09.20 149 229 299

Zuschläge: EZ und FZ: 10 € pro Person/Nacht
Doppelzimmer „Zum Hohen Bogen“: 10 € p. P./Nacht
Ermäßigungen: 1 – 2 Kinder und Single mit Kind auf 
Anfrage buchbar.
Kur- und Hotelabgabe: ca. 2 € pro Person/Nacht

Auch buchbar für

2021 ! Burg Trifels
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Ihr Hotel besteht aus zwei Gebäuden mit einem 
Restaurant, einer Bar, einem Biergarten, Spielplatz, 
Kinderclub, Aufzug (Haupthaus), E-Bike-Verleih und
Wellnessbereich mit Hallenbad, Whirlpool, Sauna, 
Dampfbad und Solarium.

Ihr Zimmer verfügt über Dusche/WC, TV, Telefon, 
Sitzecke und Balkon oder Terrasse (gehören zu 
zwei nebeneinanderliegenden Zimmern). Doppel-
zimmer „Zum Hohen Bogen“ sind frisch renoviert 
mit Blick auf den Hohen Bogen. Familienzimmer 
(FZ; mit Treppe) sind größer mit einer Schlafcouch 
und einer Kochnische.

Für Sie inklusive: 

  3 / 5 / 7 Übernachtungen inkl. Frühstücksbuffet
2 / 4 / 6 x Mittagssnack (12 – 13 Uhr)
2 / 4 / 6 x Kaffee, Tee und Gebäck (15 – 16 Uhr)
3 / 5 / 7 x Abendessen als Buffet
 Täglich ausgewählte lokale Getränke wie Bier,

Wein und alkoholfreie Getränke (10 – 21 Uhr)
 Nutzung des Wellnessbereichs
KinderClub DONINO
 Bus- und Bahnfahren im Landkreis Cham sowie

viele Ermäßigungen im Rahmen der Gästekarte
 WLAN im öffentlichen Bereich
 Hotelparkplatz (nach Verfügbarkeit)

Die Verpflegung beginnt am Anreisetag mit dem Abendessen.

Beratung & Buchung 0261-29 35 19 645 
Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr sowie Sa., So. und Feiertage 10 – 19 Uhr 

www.reisenaktuell.com
Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

 ca. 10 €/Tag (mit Voranm.; nicht im Restaurant)

0261-29 35 19 645 
Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr sowie Sa., So. und Feiertage 10 – 19 Uhr 

.com
Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der aktuellen Corona-Situation zu Einschränkungen der 
Inklusivleistungen kommen kann. Details vor der Buchung auf www.reisenaktuell.com. 
Die  angegebene Hotel-/Schiffskategorie entspricht einer Einschätzung der Reisen Aktuell GmbH. 
Nutzung der Hotel-/Zimmer-/Schiffseinrichtungen ggf. gegen Gebühr (ausgenommen Inklusiv-
leistungen). Für Personen mit eingeschränkter Mobilität sind diese Reisen im Allgemeinen nicht 
geeignet. Änderungen von Leistungen durch Dritte, Verfügbarkeit, Irrtümer und Satzfehler 
vorbehalten. Mit Erhalt der Reisebestätigung und des Sicherungsscheines wird eine Anzahlung 
in Höhe von 20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen.



Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 9 Ausgabe 28/2020 - Mittwoch, 8. Juli 2020

Doris Heinen-Böttcher

Ihre Ansprechpartnerin vor Ort

Mobil: 0151 16305407
 Mobil: 0151 16305407 

d.heinen@wittich-foehren.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ich berate Sie gerne

Gala-Bau Löffel
Am Riedweg 9, 67822 Niederhausen
•	Gartengestaltung/-pflege	•	Obstbaum-	und
			Strauchschnitt	•	Wurzelsanierung/Wurzelfräsen
•	Baumfällungen/Gutachten
Telefon	u.	Fax	06362-3274	oder	0175-1626190

Dienstleistungen aller Art und Abriss (Mulcharbeiten)
Deutsches Forst-Service-Zertifikat

• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten
(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi

Hauptstraße 92   67714 Waldfischbach

IMMoBILIEn Welt

06502 
9147-0

www.garant-immo.deTel. 0631/89 29 75-21

HAUS ZUM KAUF GESUCHT! 
Liebe Eigentümer, ich suche im Raum 
Landstuhl für eine sympathische Familie 
ein nettes Haus mit Garten, gerne auch mit 
Einliegerwohnung. Renovierungsarbeiten 
werden nicht gescheut! Ich freue mich 
über jedes Angebot. Ihre Maklerin vor Ort. 
Kerstin Reuther Tel. 0160/4 40 41 74

Landstuhl (Zentrum)
2,5 ZKB, EBK, ca. 80 qm, Altbauwohnung, 

ab sofort zu vemieten, KM 490,00 € + NK.

Tel. 06371 / 80 69 531 

BEILAGENHINWEIS

WIR BITTEN UNSERE LESER UM BEACHTUNG!

Unsere dieswöchige Ausgabe enthält eine Vollbeilage
Rolf Schmiedel.

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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Stoffe · Kurzwaren · Nähkurse

Öffnungszeiten
Dienstag + Samstag 9.00 - 13.00 Uhr

Freitag 14.00 - 18.00 Uhr

Tel.: 06303 / 999 666 37
Mail: info@stoffmuehle.com
Web: www.stoffmuehle.com

Stoffmühle Neuhemsbach
Mühlweg 4

67680 Neuhemsbach

Waldstraße 20
Tel. 06301 / 8267 
Fax 06301 / 33954
horst-kotzan@t-online.de
67697 Otterberg-Drehenthalerhof

H. KOTZAn
Garten- und Landschaftsbau

gestalten, bauen, pflanzen, begrünen, pflegen

ab auf´s rad!
Unterwegs im Radwanderland 
Rheinland-Pfalz

Mit dem konsequenten Aus-
bau des Radverkehrsnetzes hat 
sich das Land mehr und mehr 
zum Radwanderland gemau-
sert. Mit reizvollen Landschaf-
ten, schönen Winzerdörfern 
und idyllischen Flusstälern 
lässt sich manche kurze (oder 
auch längere) Tour gut und ger-
ne unternehmen.
Zu den Hauptrouten des Lan-
des zählen natürlich die sieben 
großen Radfernwege, die längs 
der großen Flüsse verlaufen. 
Neben dem Ahr-Radweg sind 
das die Radrouten an Kyll, 
Rhein, Nahe, Lahn und Mosel, 
die auf den stillgelegten Bahn-
trassen errichtet wurden und 
somit durch geringe Steigungs-
verhältnisse und abseits von 

Straßen ideale Strecken für 
jedermann darstellen. Über-
dies wurde mit der „Rhein-
land-Pfalz-Radroute“ ein 
Rundweg geschaffen, mit dem 
man das Land Rheinland-Pfalz 
rundherum mit einer Länge 
von etwa 1040 km erradeln 
kann. Sie nutzt überwiegend 
vorhandene Themenrouten als 
Routen mit besonderer touris-
tischen Bedeutung. Auswahl-
kriterium bei der gewählten 
Streckenführung war hier 
neben der baulichen, touristi-
schen und beschilderungstech-
nischen Qualität auch der Ver-
lauf in unmittelbarer Nähe zur 
Landesgrenze, so dass sich die 
Umrisse des Landes in der Stre-
ckenführung wiederfinden.
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Abenteuer Jakobsweg

• Schiefer - edles Gut der Natur
• Ziersplitt/-kies 
• Findlinge
• verschiedene Mietgeräte

• Rollrasen 
• Pflanzsubstrate
• Rindenmulch
• Mutterboden

Ein Garten kann eine Welt für sich werden, 
dabei ist es ganz gleich, ob dieser Garten 

groß oder klein ist. 

Am Wasserturm 11 | 67678 Mehlingen (Gewerbegebiet)  
Fon: 06303/92180 | Fax: 06303/921833 | juergen.mattheis@gmx.de 

www.juergen-mattheis.de | www.natursteine-mattheis.de

Hugo von Hoffmannsthal

Bei uns finden Sie, was Sie brauchen!

Erfrischende 
Smoothies

Zubereitung:
1.  Die Himbeeren zusammen 

mit den geschälten Bana-
nen in den Mixer geben. 

2.  Orangen auspressen und 
hinzugeben

3.  Mandelmilch einfüllen 
und alles ordentlich mixen. 

4. Anrichten und servieren! 

Zutaten:
zwei   Bananen
300 g   Himbeeren
300 ml  Orangensaft    
  (am liebsten frisch!)
150 ml  Mandelmilch

Unser Sommertraum
Wir haben unseren liebsten Smoo-
thie für euch herausgesucht. Na-
türlich sind alle Zutaten variabel 
– traut euch und probiert gerne 
selbst eigene Kreationen aus! Mit 
ein bisschen Salat oder Spinat 
lassen sich im Übrigen auch fan-
tastische „Green Smoothies“ 
zusammenstellen!

Sommer im Glas

Michaela Halfmann
Malermeisterin

Reichswaldstraße 65
67663 Kaiserslautern
Tel.: 0631-3615274
Mobil: 0176-63479492
malerhalfmann@aol.com

Wir unterbreiten Ihnen unverbindlich ein Angebot in den 
Bereichen: Maler-, Tapezier-, Lackierarbeiten, Bodenbelag, 

Betonsanierung, Fassadengestaltung, Innen- und 
Außenputze, Schimmelsanierung, Trockenbau, WDVS

DÖLCO BAUTROCKNUNG

WASSERSCHADENSANIERUNG

Kaiserstraße 169 · 66849 Landstuhl · T: 06371-7349757
Therapie aller Altersgruppen, englisch und deutsch, Hausbesuche möglich
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Es ist ein Sonntagabend im Juni 2014, an wel-
chem Paul-Josef Moritz sich den Kopf zerbricht 
und sich entschließt, aus seinem goldenen Kä-
fig auszubrechen und endlich die große Freiheit 
zu fühlen. Der Vater zweier Kinder und Groß-
vater von vier Enkelkindern war geprägt von 
einer langen und intensiven Berufsphase, bei 
der der Eintritt in den Ruhestand für ihn und 
viele andere seines Umfelds kaum vorstellbar 
war. Als Kaufmann war er stets mit Leib und 
Seele dabei, hat sich nach seiner Lehre und ei-

ner Zeit im Vertrieb eines Polsterherstellers im 
Jahr 1993 erfolgreich selbstständig gemacht.
Sein Traum, den Jakobsweg zu gehen, manifes-
tierte sich, wurde jedoch immer wieder in die 
Ferne gedrängt. Unzählige Gespräche mussten 
geführt werden, bis auch seine Frau ihr Einver-
ständnis gab, ihn gehen zu lassen. Alles wurde 
akribisch geplant – Moritz wollte nichts, abso-
lut nichts, dem Zufall überlassen. Im Juli 2017 
sollte es dann endlich losgehen. 
Es war nicht der schönste Tag, an dem er sei-

nen Weg antrat. Windig und regnerisch – die 
Stimmung so gedrückt, wie beim Abschied von 
seiner Frau. Doch er ließ sich nicht abbringen 
und machte sich auf.
In seinem Erstlingswerk „Der Weg geht dich“ 
schildert Paul-Josef Moritz anschaulich, wie 
es ihm bei seinem Marsch auf dem Jakobsweg 
ergangen ist. Emotional, packend und mit viel 
Liebe zum Detail beschreibt er sein ganz beson-
deres Abenteuer, sodass man nach der Lektüre 
fast schon selbst am liebsten seinen Rucksack 

Einfache Schlafmöglichkeit auf dem Speicher
Foto: ©privat

Am Cruz de Ferro
Foto: ©privat

der Weg geht dich
Abenteuer Jakobsweg

93 Tage, 2558 km, etwa 3,5 Millionen Schritte oder besser gesagt: Der Weg von Hoffeld nach Santiago de Compostela.

Diese Schuhe haben Paul-Josef Moritz 2580 km und noch 
viel mehr über den Jakobsweg getragen.   Foto: © privat

  Maurer- und Pflasterarbeiten
  Sanierungs- und Reparaturarbeiten
  Individuelle Erstellung von Ein- und Mehrfamilienhäusern

Neuhof 17, 67705 Trippstadt
Mobil: 0170 - 7701553, Tel.: 06306-991522, Fax -991524

Mail: info@dmbau-kaiserslautern.de, Web: www.dmbau-kaiserslautern.de
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packen und sich auf die Fersen machen möchte.
Etappe für Etappe lernt er mehr dazu, lernt 
Land und Leute kennen und wächst immer 
weiter über sich hinaus. „Pilgern bedeutet, je-
den Tag aufs Neue den Aufbruch ins Ungewisse 
wagen. Es bringt mit sich, sich auf das Wesent-
liche zu reduzieren und auszukommen, mit 
dem, was man hat“, schreibt er am 32. Tag sei-
ner Wanderschaft. Diese Erkenntnis sollte ihn 
bis zum Ende seiner Pilgerreise begleiten. Sehr 
persönlich, authentisch und unverfälscht – so 
steht́ s im Klappentext des Buches geschrieben 
und trifft vollumfänglich zu. Von der Route, 
über die ausgeklügelte Packliste, ausführli-
chen Tagesberichte mit Bildern und interessan-
ten Hintergrundinformationen hat Paul-Josef  
Moritz mit „Der Weg geht dich“ ein lesenswer-
tes Werk zum Jakobsweg zusammengestellt.
Das Buch ist im Selbstverlag „Books on  
Demand“ (BoD) erschienen und für 12,99  € 
erhältlich. Darüber hinaus kann man es 
auch beim Autor direkt erwerben: Bestel-
lung telefonisch über Tel. 02693/637 oder 
E-Mail pjmoritz@yahoo.com. 
Versand innerhalb von zwei Tagen.

Espalion am Lot
Foto: ©privat

• Fensterbau  • Stahlbau  • Montageservice
• Verglasungen  • Balkone • Reparaturen
• Sonnenschutz • Geländer • Bauelementevertrieb
• Garagentore  • Vordächer  • Edelstahlfertigung

Otto Wellstein
Hauptstraße 7 • 67677 Enkenbach-Alsenborn
Tel.: 06303.923720 • Fax: 06303.923717
Mobil: 0171.7334669
ottowellstein@t-online.de • www.wellstein-metall.de

wellstein
Metallbau

otto
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Miesenbacher Str. 58
RAMSTEIN
Tel. 06371 /943856
Mobil 0171 /4761336

Ständig große Auswahl an gebrauchten
Marken-Waschmaschinen und -Trocknern
– mit Garantie – ab 150,-€

Öffnungszeiten:
MO geschlossen
DI - FR 12.00 – 18.00 Uhr
SA geschlossen

Trippstadt •Kaiserslauterer Str. 2-4 • 06306 92130 • www.schwan-trippstadt.de 

 MUSIK & MENÜ 

Sommerserenade 
Unsere Gäste: 

Daniela Schick, Sopranistin 

Heribert Molitor, Pianist 
Eintritt mit Menü: 

35 € Vorverkauf (bis 22. Juli) 

Samstag 

25. Juli, 18 Uhr 

Ristorante Bell ´Aria
Auf dem Steig 1 • direkt am Tennisplatz • 67705 Trippstadt • Tel. 06306-992370

Auf alle Speisen, die selbst abgeholt werden, erhalten Sie 10 % Rabatt!
Neu: ab sofort Heimservice nur Freitag, Samstag, Sonntag. Mo. Ruhetag (außer Feiertag)
Wochenendangebot: 
Am Sa., 11.07. und So., 12.07.20 
Party-Pizza 40 x 60 cm mit Belegwünschen inkl. eine Schüssel Salat für 4 Pers. nur 25.- € 
(Selbstabholung)

Am So., 19.07. ab 11.45 – 14.30 Uhr Brunch-Buffet

Gartenarbeit, Heckenschnitt, Baumfällung
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten

preiswert + pünktlich + professionell
inkl. Entsorgung

Telefon 01 78 / 7 90 30 57 od. 06 31 / 74 05 97 41

Heckenschnitt, Baumfällung, Gartenarbeit 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten, 

preiswert, pünktlich und professionell, inkl. Entsorgung, 
Zaunbau, Rasen verlegen und mähen.

Tel.: 01 76 / 64 83 87 90

www.wittich.deBesuchen Sie uns!


